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Vorwort

Das Bauen im Bestand gewinnt perspektivisch an Bedeutung. Die Stichworte Nachhaltig-
keit und Klimaschutz durch die Erhaltung der Ressource Altbau ergänzen das bisherige 
gesellschaftliche Bestreben, den historischen Kontext über die Tradierung eines Denkmals 
zu bewahren. Dem Erhalt der Denkmallandschaft und der Ressource Altbau ist das vorlie-
gende Handbuch gewidmet. 

Der planerische Umgang mit Bestandsbauten und Denkmälern unterscheidet sich insbe-
sondere in den unteren Leistungsphasen vom Neubau. Ziel des Handbuchs ist es, die Scheu 
vor dieser planerischen Herausforderung abzubauen, indem praxisnahe Informationen 
bereitgestellt werden, deren Umsetzung jedoch Respekt vor dem in der Regel einzigartigen 
Objekt erfordert. 

Die Propstei Johannesberg gGmbH – Fortbildung in Denkmalpflege und Altbauerneu-
erung wurde 2001 gegründet und ist eine Einrichtung für alle in der Denkmalpflege und 
Altbausanierung Tätigen – ein Ort für fachrichtungsübergreifende Kommunikation, an 
dem bei völliger Unabhängigkeit von Industrie- und Handwerksbetrieben, Planungsbüros 
und Verwaltungseinrichtungen ein „Voneinander-Lernen“ ermöglicht und praktiziert wird. 
Die Propstei Johannesberg gGmbH wird beraten und unterstützt vom Landesamt für Denk-
malpflege Hessen, der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, der Arbeitsgemein-
schaft der Hessischen Handwerkskammern, der Ingenieurkammer Hessen, der Stadt Fulda 
und dem Land Hessen. 

Das Fortbildungsangebot richtet sich sowohl an Ausführende als auch an Planende und 
an Verwaltungseinrichtungen. Die Seminarleiterinnen und Seminarleiter sind wie die 
Dozentinnen und Dozenten erfahrene, in der Denkmalpflege und Altbauerneuerung täti-
ge Fachleute. Ein wichtiger Bestandteil des Fortbildungsangebotes der Propstei Johannes-
berg gGmbH ist die Reihe „Architekt/in, Planer/in in der Denkmalpflege“, die – verteilt 
über 3 Jahre – in 12 Wochenblöcken durchgeführt wird. 

Das langjährige Know-how im Wissenstransfer und das vorhandene Netzwerk erfahrener 
Expertinnen und Experten in der Denkmalpflege waren für RM Rudolf Müller Medien 
ausschlaggebend, an die Propstei Johannesberg gGmbH heranzutreten, die Herausgeber-
schaft für dieses Handbuch zu übernehmen. 

Die Fortbildung in 12 Wochenblöcken bietet eine umfassende Wissensvermittlung in 
Präsenz mit Exkursionen und Dialogmöglichkeiten. Das Handbuch hingegen dient als 
strukturgebendes Überblickswerk. Aus Sicht der Propstei Johannesberg gGmbH sind 
beide Formate wichtige Werkzeuge für die Planungspraxis, jedoch mit unterschiedlichen 
Ansprüchen und Tiefgängen. 

Das Handbuch vermittelt die Thematik Bauen am Denkmal/Bauen im Bestand in einem 
inhaltlichen und methodischen Querschnitt. Es zeigt Konzepte und Möglichkeiten auf, wie 
sich die oft widerstreitenden Interessen zwischen wirtschaftlicher, nachhaltiger und zeitge-
mäßer Nutzung erhaltenswerter Bausubstanz in der Praxis vereinen lassen und gleichzeitig 
die Belange der Denkmalpflege verantwortungsbewusst umgesetzt werden können. Archi-
tektinnen und Architekten, die tiefer in die Materie einsteigen möchten, sei der Besuch der 
Fortbildungsseminare empfohlen. 

Betreut wurde das Buchprojekt vom Redaktionsteam André Kramm (Limburg) und Uli 
Meinhardt (Bamberg). Auf Basis der Verlagskonzeption und in Abstimmung mit dem 
Verlag entwickelte das Redaktionsteam die Inhalte für das vorliegende Handbuch, das 
aufgrund des Formates konzeptionell vom Aufbau der Architektenfortbildung abweicht. 
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Neben Referentinnen und Referenten der Propstei Johannesberg erweitern weitere nam-
hafte Expertinnen und Experten den Kreis der Autorinnen und Autoren. 

Kapitel 1 „Grundlagen und Systematik der Denkmalpflege“ bildet die Basis des Hand-
buchs. Es beschreibt die Systematik und Organisation der Denkmalpflege sowie die Rolle 
der Architekten in diesem Kontext. Zudem werden grundlegende rechtliche Aspekte, ak
tuelle Rechtsfragen, Baunormen und Bautechnik thematisiert. 

In Kapitel 2 „Herausforderungen und Möglichkeiten im Umgang mit denkmalgeschütz-
ten Gebäuden“ geht es um die planerische Annäherung an Denkmalobjekte, individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten und -grenzen sowie den Umgang mit möglichen Interessens-
konflikten im Hinblick auf gesetzliche Schutzziele und Vorgaben wie Brandschutz oder 
Barrierefreiheit. Aktuelle Beiträge widmen sich der Nachhaltigkeit und der energetischen 
Sanierung. 

In das Thema Photovoltaik am Denkmal ist zuletzt sehr viel Dynamik gekommen. Auf-
grund der technischen Möglichkeiten und der gesellschaftlichen Relevanz ist gegenwärtig 
am Denkmal und im Ensemble in Bezug auf Solaranlagen wesentlich mehr möglich als 
noch vor wenigen Jahren angenommen. Die Internetseiten der Landesämter für Denkmal-
pflege geben den jeweils aktuellen Stand der Entwicklung wieder. Beispielsweise stellt das 
Hessische Landesamt hierfür unter der Internetadresse www.lea-hessen.de/buergerinnen-
und-buerger/denkmalschutz-und-energiesparen/ den Ratgeber „Solaranlagen auf denk-
malgeschützten Gebäuden“ bereit. 

Die methodische Herangehensweise an Bestandsbauten wird in Kapitel 3 „Verstehen – 
Planen – Bauen“ erläutert. Besonders wichtig ist hierbei die „Leistungsphase 0“, die im 
Neubau nicht existiert. Sie umfasst die Erfassung und Analyse des Baubestandes, ohne 
die tragfähige Planungsentscheidungen in Bezug auf Nutzung/Entwurf nicht möglich 
sind. Das Kapitel behandelt zudem denkmalspezifische Besonderheiten bis hin zur eben-
falls nicht in der HOAI vorgesehenen „Leistungsphase 10“, die eine bestandserhaltende 
Wartung und Pflege nach Fertigstellung einer Baumaßnahme empfiehlt. 

Kapitel 4 „Bautechnik – mögliche denkmalspezifische Brennpunkte“ konzentriert sich 
auf typische Herausforderungen bei Altbau- und Umnutzungsprojekten – von bautechni-
schen Fragestellungen bis hin zu Haustechnik und Wärmeschutz. 

Kapitel 5 „Baukosten und Finanzierung“ beleuchtet wesentliche Aspekte der Kosten
planung, Wirtschaftlichkeit und Finanzierung einschließlich Steuern, Zuschüssen und 
Fördermöglichkeiten. 

Die entscheidende Rolle der Kommunikation zwischen den an Denkmalpflegeprojekten 
Beteiligten wird in Kapitel 6 „Kommunikation als Basis des Erfolgs“ hervorgehoben. 

Kapitel 7 „Recht“ behandelt Leistungsbilder, Vertragsgestaltung, Haftung und Honorar
regelungen, die sich bei Bestandsbauten von Neubauprojekten unterscheiden. 

Der Anspruch des Handbuchs ist kein streng wissenschaftlicher. Architektinnen und Ar-
chitekten sollen vielmehr an die komplexe Thematik Instandsetzung von Bestandsbauten 
und Baudenkmälern herangeführt werden. Die anwendungsbezogenen Kapitel wurden 
von erfahrenen Expertinnen und Experten verfasst, die bewusst ihren individuellen und 
subjektiven Erfahrungsschatz anhand von Praxisbeispielen und Praxistipps eingebracht 
haben. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann daher nicht gegeben sein. 

Jedes Denkmal ist aufgrund seiner Bau-, Umbau- und Nutzungsgeschichte ein Unikat. 
Diese Einzigartigkeit erschwert eine schematische Planung. Das Handbuch soll Architek-
tinnen und Architekten praxisnahe Hilfestellungen bieten, um den individuellen Anfor
derungen jedes Projekts methodisch und konzeptionell gerecht zu werden. Die Kommu
nikation mit Bauherrschaft und Denkmalbehörden soll dabei als Chance und nicht als 
Belastung verstanden werden. 

Die Individualität von Bestandsbauten hat aber auch zur Folge, dass das Handbuch keine 
konkret umsetzbaren Lösungsvorschläge präsentieren kann. Die planenden Architektin-
nen und Architekten sollen in die Lage versetzt werden, mithilfe der nachfolgenden Beiträ-
ge anstehenden Planungsaufgaben differenziert und reflektiert begegnen zu können. Die 
individuell gezogenen Schlussfolgerungen sollten den Lesenden dabei dienlich sein, Hand-
lungsansätze zu entwickeln. Sie müssen die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Kom-

http://www.lea-hessen.de/buergerinnen-und-buerger/denkmalschutz-und-energiesparen/
http://www.lea-hessen.de/buergerinnen-und-buerger/denkmalschutz-und-energiesparen/
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petenz ausloten und somit konkret einschätzen können, ob ggf. weitere Fachplanerinnen 
und Fachplaner sowie Expertinnen und Experten hinzugezogen werden sollten. 

Die Autorinnen und Autoren wurden gebeten, ihre Ausführungen anhand von Beispielen 
aus der eigenen Planungspraxis zu illustrieren. Jeder Beitrag speist sich aus der individuel-
len, langjährigen Erfahrung der verfassenden Expertinnen und Experten. Eine Zwischen-
moderation der einzelnen Fachbeiträge erfolgt nicht und auch Verweise auf andere Beiträ-
ge im Buch erfolgen eher vereinzelt. 

Die Summe der Einzelbeiträge repräsentiert eine umfassende Darstellung des Themenge-
bietes, ohne einen Vollständigkeitsanspruch zu haben. Dabei sind bei wichtigen Aspekten, 
die alle Themenbereiche betreffen, durchaus auch Überschneidungen in bestimmten Teil-
gebieten möglich, notwendig und willkommen. Selbst Aussagen, die sich bei der ersten 
Betrachtung zu widersprechen scheinen, wurden bewusst nicht egalisiert, da sich in der 
praktischen Arbeit im Planungsbüro und an der Baustelle immer wieder zeigt, dass es stets 
mehrere Wege gibt, die zu einem guten Ergebnis führen. 

Fulda, im Mai 2026	 André Kramm / Uli Meinhardt 
Redaktionsteam

	 Jürgen Krieg / Uli Thümmler 
Geschäftsführer Propstei Johannesberg gGmbH

Im Namen der Propstei Johannesberg gGmbH – Fortbildung in Denkmalpflege und Alt-
bauerneuerung – danken wir allen Fachkolleginnen und Fachkollegen herzlich für ihre 
wertvollen Beiträge. Viele von ihnen sind seit Jahren als Referentinnen und Referenten 
unserer Fortbildungsreihe „Architekt/in, Planer/in in der Denkmalpflege“ tätig und haben 
mit ihrem fachlichen Engagement maßgeblich zum Entstehen dieser Publikation beigetra-
gen. 

Dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen gilt unser besonderer Dank für die langjäh
rige, vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie für die konstruktiven Abstimmungen im 
Rahmen der Konzeption des Handbuchs. 

Den Kollegen Uli Meinhardt und André Kramm danken wir dafür, dass sie sich aus dem 
Gesellschafterkreis unserer Einrichtung bereit erklärt haben, die redaktionellen Aufgaben 
des Herausgebers in wesentlicher Weise mit zu übernehmen. 

Nicht zuletzt danken wir dem Verlag RM Rudolf Müller Medien, der es uns ermöglicht 
hat, dieses Buch in der vorliegenden Form zu realisieren. 

Fulda, im Mai 2026	 Jürgen Krieg / Uli Thümmler 
Geschäftsführer Propstei Johannesberg gGmbH
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Geleitwort des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen

Mit der Broschüre „Denkmalschutz ist Klimaschutz“ hat die Vereinigung der Denkmal-
fachämter in den Ländern (VDL) vor wenigen Jahren ein deutliches Statement abgegeben 
zugunsten eines behutsamen, ressourcenschonenden Umgangs mit unserem bedeutsamen 
baukulturellen Erbe. Der Begriff „Ressource“ meint im denkmalpflegerischen Kontext so-
wohl sehr direkt das aus Holz, Stein und Lehm errichtete Bauwerk als auch die untrennbar 
damit verbundene künstlerische und historische Bedeutung. 

Der Erhalt von Baudenkmälern – wie überhaupt ein substanzschonender Umgang mit 
dem Bestand – ist „Green Culture“. Die Denkmalpflege leistet hier mit ihrem „Prinzip der 
Reparatur“ (Wilfried Lipp, 1995) einen wesentlichen Beitrag zu einem ökologischen, nach-
haltigen und bewussten Umgang mit dem vorhandenen Baubestand. Dieses konservatori-
sche Element bewahrt unsere bauliche Umwelt vor einer immer schnelleren Veränderung 
und wirkt so identitätsstiftend; gerade in Zeiten disruptiver und rascher Veränderungen 
hat dies eine kaum zu überschätzende gesellschaftliche Ankerwirkung. 

Gut ausgebildete Architektinnen und Architekten, die sich auf die Planung des bestands
orientierten Umgangs mit historischen, denkmalgeschützten Bauten verstehen, spielen 
hierbei eine zentrale Schlüsselrolle: Sie sind die Schnittstelle zwischen den Erwartungen 
der Bauherren und den denkmalfachlichen Anforderungen, zwischen historischem Be-
stand und zeitgemäßen Nutzungsanforderungen. Sie koordinieren die vielen beteiligten 
Disziplinen und Handwerke und sind verantwortlich für eine erfolgreiche Baumaßnahme. 

Damit sind Architektinnen und Architekten zentrale Partner der Denkmalpflege. Das Lan-
desamt für Denkmalpflege Hessen (LfDH) hat bereits seit Anfang der 1980er-Jahre das 
Fortbildungszentrum in der Propstei Johannesberg maßgeblich mit unterstützt und voran-
getrieben – zunächst (1981–2000) als Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmal-
pflege (ZHD) und später als gGmbH (ab 2001). 

Ein Blick zurück: Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg lag deutschlandweit der 
Schwerpunkt zunächst auf der Errichtung von neuem Wohnraum. Der Zuzug von Vertrie-
benen einerseits, die vielerorts stark zerstörten Stadtzentren andererseits führten zu einer 
eklatanten Wohnungsnot – ganze Stadtviertel und Siedlungen wurden neu gegründet. In 
den Innenstädten konzentrierte sich der Wiederaufbau auf herausragende, prägende Son-
derbauten wie Kirchen, Schlösser oder historische Rathäuser. Die zahlreichen noch vor-
handenen „normalen“ Bestandsbauten, die nicht mehr städtebaulichen und architektoni-
schen Leitbildern der Zeit entsprachen, wurden hingegen oftmals gering geschätzt. Der 
Bewusstseinswandel setzte in den 1970er-Jahren ein. Kritik und Unbehagen an den viel-
fach als brutal empfundenen Planungen und Neubauten der 1960er- und frühen 1970er-
Jahre nahmen zu; mit seinem Essay zur „Unwirtlichkeit unserer Städte“ beschrieb Alexan-
der Mitscherlich 1965 ein weitverbreitetes Unbehagen. 

Das Europäische Denkmalschutzjahr 1975, dessen fünfzigjähriges Jubiläum 2025 gefeiert 
wurde, bildete schließlich den Höhepunkt einer Kampagne des Europarats – mit dem Ziel, 
das Bewusstsein für die architekturgeschichtlichen Werte und für Denkmalpflege im All-
gemeinen wieder zu wecken. Die zunehmende allgemeine Bereitschaft zum Umdenken 
führte zu einem vielerorts zu beobachtenden bürgerschaftlichen Engagement für den Er-
halt von historischen Stadtquartieren und Altstädten. Allerdings hatte sich zwischenzeit-
lich der Schwerpunkt der Architektentätigkeit auf den Neubau mit modernen Baustoffen 
verlagert, wodurch es zu einem erheblichen Wissensverlust über traditionelle Handwerks-
techniken und historische Baustoffe gekommen war. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Fortbildungszentrum in der Propstei Johannesberg ins 
Leben gerufen, unterstützt durch das Landesamt für Denkmalpflege Hessen (LfDH), die 
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Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) und andere Fachinstitutionen. Ziel 
war es, für alle wesentlichen Arbeitsgebiete der Denkmalpflege Fortbildungsangebote zu 
entwickeln. Die Architektenfortbildung, die der Ausgangspunkt für die Konzeption des 
vorliegenden Handbuchs war, wurde vom damaligen Deutschen Zentrum für Handwerk 
und Denkmalpflege (ZHD) zusammen mit dem LfDH und der Architektenkammer ins 
Leben gerufen und gemeinsam entwickelt. 1989 startete die erste Reihe mit zwölf Teilneh-
menden. Die Fortbildungsreihe war und ist gedacht für berufstätige Architektinnen und 
Architekten, die freiberuflich oder in Behörden tätig sind. Der Austausch zwischen den 
Berufsgruppen soll gezielt gefördert werden und spiegelt sich auch bei der Auswahl der 
Dozentinnen und Dozenten wider. 

Die Zusammenarbeit mit dem LfDH ist sehr eng: Wir sind im Beirat vertreten und an der 
Entwicklung und Anpassung der Kursinhalte beteiligt. Etwa zehn Kolleginnen und Kolle-
gen unterstützen mit Fachvorträgen, bei Exkursionen oder bei der Betreuung von Übun-
gen. 

Für Architektinnen und Architekten ist das Planen im Bestand herausfordernd; es gilt 
Kenntnisse in verschiedenen Disziplinen von historischen Baukonstruktionen und Bau-
techniken über das respektvolle Entwerfen im Bestand bis hin zum Verständnis für die 
Aufgaben von Denkmalpflege, Restaurierung oder Bauforschung zu entwickeln. Die Ent-
wurfsarbeit reicht vom großen architektonischen Wurf eines anspruchsvollen Ergänzungs-
baus z. B. bis hin zum einzelnen Bauteil – etwa der energetischen Verbesserung eines his-
torischen Fensters zum Kastenfenster. 

Der systematische Aufbau der Fortbildung in zwölf Wochenblöcken, an dem sich „Denk-
malpflege – Handbuch für Architekten“ orientiert, ist angelehnt an die Architektenleistun-
gen im Bestand:

	● Bestandsaufnahme, Untersuchung, Analyse und Bewertung des Bestands,
	● Planungsphase: darauf abgestimmte, schrittweise Entwicklung und Optimierung von 
Planungs- und Maßnahmenkonzepten (ggf. Alternativen),

	● Werkplanung von Instandsetzungs- und Restaurierungsmaßnahmen,
	● Ausführung.

Die Offenheit gegenüber mitwirkenden Fachdisziplinen, die Bereitschaft zum kollegialen 
Austausch, das „offene Ohr“ gegenüber den an der Maßnahme Beteiligten ist im Bestand 
wesentlich. Erfolgreiche Instandsetzungsmaßnahmen sind Teamleistungen vieler Beteilig-
ter – von der Architektenschaft über die Statik, Bauphysik bis zu denkmalerfahrenen aus-
führenden Handwerksbetrieben, fachlich beraten vom LfDH. 

Das LfDH versteht sich in diesem Prozess als verlässlicher, konstruktiver und lösungsori-
entierter Partner. Wir unterstützen Eigentümerinnen und Eigentümer und Architekten-
schaft ebenso wie kommunale Denkmalbehörden beim Umgang mit allen Kategorien 
von Denkmälern – von der komplexen Klosteranlage bis hin zur gefährdeten, authentisch 
erhaltenen Hofanlage des 17. Jahrhunderts. Wir benennen den Denkmalwert und unter-
stützen bei der Entwicklung eines denkmalgerechten Instandsetzungskonzeptes, helfen 
mit fachlicher Expertise und bei der Beantragung von Denkmalfördermitteln. 

Als Fachbehörde beschäftigen wir uns intensiv mit aktuellen Themen wie etwa dem Span-
nungsfeld zwischen Klimaschutz und Denkmalschutz. Dies geschieht oftmals in enger Ko-
operation mit verschiedenen Institutionen, sei es das Institut für Steinkonservierung (IFS), 
die Propstei Johannesberg oder verschiedene Hochschulen. Das Landesamt ist dabei über 
die Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL) oder den Internationalen 
Rat für Denkmalpflege (International Council on Monuments and Sites [ICOMOS]) in ein 
nationales und internationales Netzwerk eingebunden. Die vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) und den Handwerks-
kammern ist für uns besonders wertvoll. 

Das vorliegende Handbuch kann einen wichtigen und aktuellen Beitrag dabei leisten, 
Architektinnen und Architekten bei der Planung und Inwertsetzung denkmalgeschützter 
historischer Gebäude zu unterstützen. 

Wiesbaden, im Mai 2026	 Prof. Dr. Markus Harzenetter 
Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege 
Hessen
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Geleitwort der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen

„Ist jemand da, der das Buch machen will?“1 – Vom Nutzen von Handbüchern

Die große Fülle an gesammeltem Fachwissen und emsiger Bautätigkeit kulminierte um 
die Jahrhundertwende in einem florierenden Publikationswesen in der Baukunst. Die 
zahlreichen Zeitschriftenneugründungen, Lehrbücher oder Lexika, auch auf dem Gebiet 
des Bau- und Ingenieurswesens, verfolgten entweder einen Universalitätsanspruch in der 
Darstellung zur Gesamtheit des Bauwesens auf der einen Seite oder die Aufsplitterung in 
Fachsparten, u. a. in die der Denkmalpflege, auf der anderen Seite. 

Aus dieser Zeit stammen die noch heute erscheinenden Fachzeitschriften wie der „Bau-
meister“ oder die „Bauwelt“. Einige der damaligen Publikationsneulinge sind inzwischen 
zum Klassiker geadelt worden. Sie werden umgangssprachlich kurz auf ihren Herausgeber 
beziehungsweise auf ihren Autor tituliert – wie im Fall des kleinen, roten Reisehandbuchs 
„der Baedeker“. In der Architektur ist dies nur wenigen Publikationen gelungen, die bis 
heute ihre Gültigkeit haben und an ihrem Stellenwert für die Wissensvermittlung nichts 
eingebüßt haben. So erscheint die „Bauentwurfslehre“, besser bekannt als „der Neufert“, 
das Handbuch für Architekten zu Normen, Typologien etc., bereits in der 44. Auflage.2 
Dies wird nur vom sogenannten „Dehio“, dem „Handbuch der deutschen Kunstdenkmä-
ler“ übertroffen, das seit 1900 bis heute fortlaufend erscheint. 

Mit der Herausgabe von Handbüchern wird das allgemeine Ziel verfolgt, eine kurze und 
präzise Vermittlung an Fachwissen zur Verfügung zu stellen. Diese Handreichung dient 
einer einfachen, leichten Wissenszugänglichkeit. 

Die Herausgeber und die Autorinnen und Autoren kommen dieser Intention bei dem 
nun vorliegenden Fachbuch „Denkmalpflege – Handbuch für Architekten“ mit großer 
Akribie und Besonnenheit nach. Entstanden ist ein Handbuch aus der Praxis für die Praxis 
beziehungsweise für Planende, die in den Kosmos Denkmalpflege und Bauen mit dem 
Baudenkmal – auch erstmalig – einsteigen wollen. In sieben Kapiteln werden wesentliche 
Grundlagen, Herangehensweisen und Aufgaben zu den einzelnen Leistungsphasen, zum 
Recht oder zur Bautechnik verständlich beschrieben und sachlich an konkreten Praxisbei-
spielen dargestellt. Der klar strukturierte Aufbau ermöglicht eine schnelle Orientierung zu 
den Fachthemen sowie zu den Sachfragen. Als Handreichung in gedruckter Form erfährt 
das gesammelte Wissen durch die Herausgeber eine besondere Form der Würdigung und 
Wertschätzung. Mit dem direkten, haptischen „Zugriff “ auf die herausfordernde Materie 
wird im Wortsinn – vom Greifen zum Begreifen – die gewünschte Wissensvermittlung 
unterstützt. Damit entspricht das Handbuch als Heranführung an die Denkmalpflege 
seiner Aufgabe in geeignetster Form. 

Georg Dehios Position in der legendären Diskussion zum Umgang mit der Ruine des Hei-
delberger Schlosses und seinem Tenor „Konservieren, nicht restaurieren“ prägt bis heute 
das Leitbild der Denkmalpflegetheorie. Es ist in Teilen diese Haltung und die denkmalpfle-
gerische Praxis, die eine Grundlage zur Bewertung und im Umgang mit dem Bestand, im 
besten Fall auch für Nicht-Baudenkmäler, leisten.3 Jedoch gilt es, das Verbindende wie das 
Trennende zu berücksichtigen: zwischen Bewahrung von historischer Substanz (Denkmal-

1	 Frage des Auditoriums auf dem ersten Denkmaltag in Dresden (1900) in Bezug auf die Idee Georg Dehios für 
ein Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler; zitiert nach Weis, M.: Zur Entstehungsgeschichte des Dehio-
Handbuchs. In: Himmelein, V.: Georg Dehio (1850–1932). 100 Jahre Handbuch der deutschen Kunstdenkmä-
ler. München: Deutscher Kunstverlag, 2000, S. 59.

2	 Die „Bauentwurfslehre“ von Ernst Neufert erschien erstmals 1936 (vgl. www.neufert-stiftung.de/de/
bauentwurfslehre, abgerufen am 03.02.2025)

3	 Vgl. Hild, A: Umbau als Normalfall. In: Die Architekt 2/2024, S. 16–21.

http://www.neufert-stiftung.de/de/bauentwurfslehre
http://www.neufert-stiftung.de/de/bauentwurfslehre
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pflege) und Anpassung an neuen Herausforderungen (Weiterbauen). Für eine „Kultur der 
Umsicht“ (Marion Wohlleben, Hans-Rudolf Meier)4 bietet die Denkmalpflege einen gro-
ßen Fundus, welcher für eine mögliche Leitbilddiskussion zeitgenössischen, zukunftswei-
senden Planen und Bauens zweckdienlich sein kann. Gerade ihre achtsame Herangehens-
weise im Umgang mit vorhandener Bausubstanz, ihre tiefgründige Auseinandersetzung 
mit dem Vorgefundenen, das Schützen und Bewahren seiner Geschichte und Identität, das 
gleichzeitige Entdecken von Eigenheiten und Potenzialen, die „Talente“ eines Gebäudes zu 
fördern, macht die denkmalpflegerische Planungskultur beispielhaft und interessant zu-
gleich für eine grundsätzliche Beschäftigung mit der gebauten Umwelt. Dieses Synthese-
vermögen, ihre Anschlussfähigkeit sowie die integrierte Betrachtungsweise würden dem 
Kerngedanken der „Deklaration von Davos“ entsprechen: „Die Art, wie wir das Kulturerbe 
heute nutzen, pflegen und schützen, wird entscheidend sein für die zukünftige Entwick-
lung einer gebauten Umwelt von hoher Qualität.“5 

Auch wenn statistisch nur drei Prozent des gesamten Gebäudebestands als Baudenkmäler 
ausgewiesen sind,6 ist die Frage der nachhaltigen Transformation und Anpassung des bau-
lichen Erbes immanent für die Einhaltung der Klimaziele von der Klimaneutralität bis 
2045 bis zur Einhaltung der 1,5-Grad-Zielmarke der maximalen Erderwärmung. „Reuse, 
Reduce, Recycle“ sind nur einige Schlagworte eines neuen Wertesystems des ressourcen-
schonenden und werterhaltenden Bauens. 

Bauen im Bestand beziehungsweise Bauen mit dem Baudenkmal hat in den letzten Jahren 
an Bedeutung gewonnen. Jedoch ist aus dem Sondergebiet noch kein Normalfall gewor-
den. Die Herausforderungen in der Baupraxis sind komplex, weil größtenteils nach wie vor 
von der Neubaumaßnahme rechtlich wie technisch ausgegangen wird. Deshalb hat vor 
über zwanzig Jahren die Arbeitsgruppe „Architekten in der Denkmalpflege“ der Architek-
ten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH) das ambitionierte Projekt eines Leitfadens zur 
Umschreibung von „Inhalten und Abläufen von Architektenleistungen im Bestand, im 
Besonderen am Kulturdenkmal“ samt Leistungshonorierung in Angriff genommen. Die 
Zielformulierungen haben noch heute Bestand: „Viele im Bestand tätige Architekten wis-
sen heute, dass sich Modernisierungs- und Sanierungsaufgaben nicht standardisieren las-
sen. Allgemeingültige Rezepte sind nicht anwendbar. […] Die Systematik der Vorberei-
tung, Planung und Durchführung von Maßnahmen für ein   zu sanierendes Objekt ist 
nicht vergleichbar mit der Planungs- und Durchführungssystematik eines Neubaus. […] 
Das Leistungsbild im Bestand und das Leistungsbild bei einem Kulturdenkmal unterschei-
det sich lediglich in der Bearbeitungsintensität, nicht aber in der Bearbeitungssystematik.“7 

Dennoch bedarf es einer Fortschreibung dieser Zielformulierungen. Dieses Handbuch 
leistet hierzu einen aktuellen Beitrag. Innerhalb der letzten zwanzig Jahre haben sich Rah-
menbedingungen auf vielen Ebenen verändert – angefangen von der Anpassung der Leis-
tungshonorierung nach dem EuGH-Urteil (2019) zur HOAI über neue Rechtsgrundlagen 
wie zur Förder- und Zuschussmöglichkeit bis zur Frage des gebäudetechnischen und ge-
bäudeplanerischen Eingriffs beim Baudenkmal als Beitrag zur Klimaanpassung, um nur 
einige Aspekte zu nennen. 

Die Denkmalpflege ist gegenüber dem Weiterbauen und dem Plädoyer zur Einführung 
einer Umbaukultur im Vorteil. Sie gründet auf Theorie, Wissenschaftlichkeit, Methodik, 
Handwerk und einem festen Wertekanon – Grundlagen, die für eine junge Umbaukultur 
adaptierbar erscheinen mögen. Diese bleibt heute aber noch zu sehr im Wesen der „Brico-
lage“ verhaftet und ist auf das Mindset ihrer jeweiligen Planerin, ihres Planers ebenso wie 
auf die Offenheit der in der Denkmalpflege genehmigenden Person angewiesen: Bestand 
braucht Haltung!8 

4	 Vgl. Wohlleben, M.; Meier, H.-R. (Hrsg.): Nachhaltigkeit und Denkmalpflege. Beiträge zu einer Kultur der 
Umsicht. Zürich: Hochschulverlag an der ETH-Zürich, 2003 (Veröffentlichungen des Instituts für Denkmal-
pflege an der ETH-Zürich Band 24). 

5	 Vgl. Deklaration von Davos 2018, S. 18. In: https://davosdeclaration2018.ch/wp-content/uploads/sites/2/2023/​
06/2022-06-09-081317-davos-declaration.pdf [abgerufen am 18.03.2025].

6	 Vgl. Erhebung zum Gebäudebestand in Deutschland des BDA NRW von 2016. In: Baukultur Bericht 2018/19. 
Erbe – Bestand – Zukunft. Potsdam: Bundesstiftung Baukultur, 2018, S. 12.

7	 Vgl. Architektenkammer Hessen informiert: Bauen im Bestand. Informationsreihe für Architekten, Nr. 17. 
Wiesbaden: Architektenkammer Hessen, 1996, S. 7.

8	 Vgl. Bestand braucht Haltung. Position des BDA Nordrhein-Westfalen zum Umgang mit dem baulichen Be-
stand und Erbe. Hrsg.: Bund Deutscher Architekten Landesverband NRW e. V. Düsseldorf: BDA Nordrhein-
Westfalen, 2016.

https://davosdeclaration2018.ch/wp-content/uploads/sites/2/2023/06/2022-06-09-081317-davos-declaration.pdf
https://davosdeclaration2018.ch/wp-content/uploads/sites/2/2023/06/2022-06-09-081317-davos-declaration.pdf
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Das Arbeiten mit dem Bestand und mit dem Baudenkmal birgt Unsicherheiten, weil Gege-
benheiten häufig unklar sind. Dies trifft im Besonderen auf das junge baukulturelle Erbe 
ab den späten 1970er-Jahren zu, als Mehrfachkomponenten- und Verbundwerkstoffe im 
Bauwesen Einzug hielten. Hochspezialisierte Werkstoffe prägen nach wie vor das gegen-
wärtige Bauen und lassen das „Produkt“ Haus nicht mehr in seinem handwerklichen Sinne 
verstehen. Mit der Aufforderung, zum „Einfachen Bauen“ zurückzukehren, verbindet sich 
daher auch die nachhaltige Vorausschau auf die zukünftigen Baudenkmäler und ihre Re-
parierbarkeit. 

Erhalten und (Um-)Gestalten sind stets zusammenzudenken. Auch das Baudenkmal ist 
einem stetigen Wandel unterzogen, weil sich auch die gesellschaftlichen, ökonomischen 
und technologischen Bedingungen von Generation zu Generation verändern. Die vielfälti-
gen Bedeutungs- und Werteebenen wollen stets für die neuen Realitäten verhandelt wer-
den und bleiben daher virulent. Die Praxis des „Konservierens“ ist eher missverständlich 
und zur Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen nicht zweck-
dienlich. Denkmalpflege und Architektur können sich gegenseitig stärken und einen ge-
meinsamen baukulturellen Diskurs fördern. Dieser wäre in Bezug auf eine nachhaltige 
Transformation des Bestands und im Besonderen des Baudenkmals sowie im Hinblick 
auf eine erfolgreiche Bauwende wünschenswert. 

Den Herausgebenden, den Autorinnen und Autoren ist in vielerlei Hinsicht zu danken. Es 
stellt zuallererst einen großen Verdienst dar, Licht in all die Unwägbarkeiten zu bringen 
und die langjährige Erfahrung aus Praxis und Forschung nun in einem Handbuch für Ar-
chitekten vorzulegen. Dem Verlag ist ebenfalls zu danken, indem er dieser besonderen 
Form der Wissensvermittlung den benötigten Raum und Relevanz beimisst. So bleibt zu 
guter Letzt, den Lesenden viel Freude beim Studieren dieses Handbuchs zu wünschen und 
ebenso, dass sie dabei viele Anregungen und Antworten finden. 

Wiesbaden, im Mai 2026	 Gerhard Greiner  
Präsident der Architekten- und Stadtplaner-
kammer Hessen (AKH)
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1	 Grundlagen und Systematik der Denkmalpflege

1.1	 Die Rolle von Architekten in der Denkmalpflege
(Jürgen Krieg, André Kramm)

Verantwortung und Ziel

„Mir geht es nicht darum, meinen Namen irgendwo draufzu­
packen. Mir geht es um Engagement. Wir sind keine Künstler, 
wir sitzen mitten in diesem Chaos, das Leben heißt. Nun 
kann man sagen, man möchte nicht Teil dieses Chaos sein 
und nur unter perfekten Bedingungen bauen – ein exklusives 
Privathaus in den Bergen zum Beispiel. Aber das interessiert 
mich nicht. In der Architektur geht es mehr als um Formen 
und Material. Man muss sich auf diese Welt einlassen. Ein 
Fußballspieler sagt ja auch nicht, er spiele nur, wenn es drau­
ßen nicht regnet. Noch mal: Architekten haben eine gesell­
schaftliche Verantwortung.“ („Wir sitzen mitten in diesem 
Chaos, das Leben heißt“ – Interview mit David Chipper-
field. In: Der Spiegel vom 28.05.2022 [Nr. 22])

Dieses Zitat des britischen Architekten David Chipperfield 
umreißt die Haltung und Verantwortung, die Architekten 
in der heutigen Zeit einnehmen sollten. Inmitten gesell-
schaftlicher, ökologischer und kultureller Herausforderun-
gen ist ihre Verantwortung gewachsen – nicht zuletzt in 
Bezug auf den sensiblen Umgang mit unserem baukultu
rellen Erbe. 

Die Erhaltung historischer Bausubstanz ist mehr als ein 
technischer oder ästhetischer Akt: Sie ist ein bewusster Bei-
trag zur Ressourcenschonung und zur Bewahrung kulturel-
ler Identität. Der Blick darf sich dabei nicht ausschließlich 
auf das Neue richten. Vielmehr muss der Wert des Beste-
henden neu erkannt und interpretiert werden, wobei die 
Verwertung der historischen Bausubstanz auch unter den 
Fragen der Wirtschaftlichkeit auf den Prüfstand zu stellen 
ist. Es geht nicht nur um eine romantisierende Erhaltung 
der Historie, sondern auch um den Erhalt des unzweifelhaft 
vorhandenen volkswirtschaftlichen Wertes. 

Die kulturhistorischen Werte und die tatsächlichen Sach-
werte, die in einem Gebäude stecken und manchmal erst 
auf den zweiten Blick sichtbar sind, gilt es herauszuarbei-
ten, zuweilen gegen Widerstände an ihnen festzuhalten 
und sie nicht zwingend museal, sondern in der Nutzung 
und der Wertsteigerung zeitgemäß zu transformieren. Hier 
können Architekturschaffende mit ihrer wichtigen Stimme 
prägende Moderatoren und Vermittler im gesellschaftli-
chen Diskurs und am konkreten Gebäude sein. 

Die Umsetzung am konkreten Gebäude, am einfachen Kul-
turdenkmal, der Scheune, dem Industriedenkmal oder am 
wichtigen Bürgerhaus ist die alltägliche Arbeit von Archi-
tekten. 

Der Spagat zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und 
konkreter Praxis mit ihren vielschichtigen Themen erfor-
dert im Rollenverständnis von Architekten mehr denn je 
Haltung für das Einzelne und Ganze – den Genius Loci 
und das Gebäude – sowie eine umfassende Kompetenz für 
historische Konstruktionen und Materialen und die aktuel-
len Anforderungen an das Bauen. Dabei ist nicht entschei-
dend, wer eine Maßnahme verantwortet, sondern wie sie 
umgesetzt wird. Reparieren und Weiterbauen, das Zusam-
menspiel von Substanzerhalt und zeitgemäßer Ergänzung – 
das „Altneu“ im Sinne von Miroslav Šik (vgl. Wirz, 2000; 
Konflikte binden, 1998) – wird so zur zentralen gestalteri-
schen wie ethischen Aufgabe. Das Alte ist schöpferisch wei-
terzuentwickeln, das Alte neu zu verbessern, darin liegt die 
wertschöpfende Lösung. 

Im Ringen um diese wertschöpfende Lösung ist eine Offen-
heit im Diskurs am konkreten Gebäude gefordert. Hier 
geht es um einen offenen Dialog darüber, ob alles wie im 
Neubau perfekt und DIN-gerecht sein kann bzw. muss oder 
ob der Charme, die Patina der Geschichte im Zusammen-
spiel mit dem Unperfekten des späteren Erscheinungsbildes 
dem Denkmal eine Anmutung angedeihen lassen, die es zu 
einem besonderen und unverwechselbaren Ort mit beson-
derer Wertschöpfung werden lässt. 

Moderiert von Architekten sind die wissenschaftliche Kom-
petenz der Denkmalpflege, die Anforderungen aus dem 
Zustand und der zukünftigen Nutzung des Gebäudes und – 
last, not least – die Wünsche und Vorstellungen der Bau-
herrschaft in Einklang zu bringen. 

Architekten sind beim Neubau Treuhänder der Bauherren, 
beim Bestandsgebäude sind sie Treuhänder der Bauherren 
und des Gebäudes. In diesem Prozess ist auch die Denk-
malpflege neu zu etablieren, um den Denkmälern eine 
Chance für eine lebendige Zukunft zu eröffnen. 

Vittorio Magnago Lampugnani fordert in seinem Buch 
„Gegen Wegwerfarchitektur“ richtigerweise einen Paradig-
menwechsel im Rollenverständnis: 

„Die Denkmalpflege ist für die abgegriffenen, chamoisen 
Postkartenansichten zuständig, die sie für die Nachwelt 
und die Besucher, das heißt: die Touristen, zu bewahren hat. 
Die Architektur befasst sich hingegen mit den Bedürfnissen 
der Gegenwart, die sie baulich umsetzt: im Namen eines 
Fortschritts, dessen Konsequenzen sie nicht allzu gründlich 
reflektieren zu müssen meint. Diese Trennung war von 
Anbeginn fragwürdig, zumal die gebaute Lebenswelt ein Zeit­
speicher ist, der ebenso für Fragen der Gegenwart Einsichten 
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vermittelt. Das neue Umweltbewusstsein hebt diese Aufga­
benteilung definitiv auf.“ (Lampugnani, 2024, S. 97)

Architekten und Denkmalpfleger, Bauforscher, Restaura
toren und Handwerker sind in der Pflicht, sich dieser seit 
dem Europäischen Denkmalschutzjahr 1975 so oft formu-
lierten „Zukunft für die Vergangenheit“ zu stellen. 

Das Gelingen einer Instandsetzung, eines Umbaus oder 
einer Modernisierung am Kulturdenkmal ist nur mit einer 
grundlegenden Vorbereitung, einer sinnvoll und am histo-
rischen Bestand orientierten Planung und Ausführung 
möglich. Architekten nehmen hier bei der Grundlagener-
mittlung, Planung und Ausführung von Präventions-, Er-
haltungs-, Sanierungs- bzw. Restaurierungsmaßnahmen 
und Baumaßnahmen am vorhandenen Baubestand die zen-
trale Rolle ein. Sie sind Koordinatoren, Moderatoren, Inspi-
ratoren und fachlich Begleitende für die Beteiligen und die 
Bauherren. 

Das Gelingen einer denkmalverträglichen Maßnahme am 
Baudenkmal liegt im Wesentlichen in der Verantwortung 
der Architekten in der Denkmalpflege. 

Der gesellschaftlich notwendige Wechsel – weniger Neu-
bau, mehr Erhalt der Bausubstanz – sieht Denkmalpfleger 
und Architekten gemeinsam neben ihrer Position als Be-
wahrer der Baukultur auch als zukünftige Anwälte des 
Erhalts von lebensfähigen Räumen für die kommenden 
Generationen. 

Ein Denkmal

Die Auseinandersetzung mit einem konkreten Gebäude 
beginnt häufig mit einer scheinbar einfachen Frage: Ist es 
ein Denkmal? Zu Beginn einer Maßnahme kann diese Fra-
ge offen, ungeklärt oder zu definieren sein. 

Einzeldenkmal oder Ensemble, ist das Gebäude, sind seine 
Teile schützenswert? Selbst ein Gebäude, das noch nicht 
unter dem Schutzschild der Denkmalpflege steht, kann sich 
als unentdecktes, schützenswertes Juwel entpuppen. 

Die Quellen und Zeugniswerte, die ein Gebäude zum Kul-
turdenkmal machen, sind nicht immer sofort als solche zu 
erkennen. 

So ist es eine der ersten Aufgaben von Architekten, sich 
über eine eventuelle Denkmalausweisung zu informieren. 

Nach eigener Einschätzung und der Recherche in der 
Denkmaltopografie sowie eventueller Rücksprache bei der 
Denkmalbehörde entsteht mehr Klarheit und es stehen 
oftmals erste wichtige grundsätzliche Fragen im Raum. 

Es gilt dem Gebäude, den Wünschen der Bauherrschaft 
und den Anforderungen der Denkmalpflege offen gegen-
überzutreten. 

Ist die von den Bauherren gewünschte Nutzung mit der 
Substanz realisierbar oder ist eine andere Nutzung zielfüh-
render? Vielleicht braucht es Zeit und Einfühlungsvermö-
gen, um diese Fragen würdig beantworten zu können. 

Die am Denkmal arbeitenden Architekten – die Denkmal-
architekten – benötigen ein Verständnis für die Bauge-
schichte und die historischen Konstruktionen. Material-
kenntnisse und die Raumauffassungen aus den Epochen 

sollten bekannt sein: Wie wurde gebaut, wie haben die 
Menschen gelebt, wie waren die Lebensbedingungen und 
wie war der städtische Raum um das Gebäude? 

Es hilft, sich mit dieser Vergangenheit, den gegenwärtigen 
Realitäten und den zukünftigen Anforderungen an das 
Denkmal auseinanderzusetzen, gerade wenn mit und nicht 
gegen ein Denkmal geplant, gearbeitet und gelebt werden 
soll. 

Den Bauherren zuzuhören, die Denkmalpfleger zu befragen, 
die Spurensuche der Bauforschung und der Restauratoren 
voranzutreiben und schließlich eine Haltung zum Denkmal 
und seiner Geschichte zu finden: Dies beschreibt die Rolle 
der Architekten am Anfang des Entscheidungsprozesses. 

Der römische Architekt, Ingenieur und Architekturtheore-
tiker Vitruv formulierte bereits vor mehr als 2.000 Jahren, 
dass beim Bauen auf die Festigkeit, den Nutzen und die 
Schönheit geachtet werden muss (vgl. zweisprachige Aus-
gabe von Vitruv bei Fensterbusch, 2008, Erstes Buch, Ka
pitel 3, Abschnitt 2). Diese 3 Prinzipien sind heute noch 
gültig, sie begleiten Architekturschaffende bewusst oder 
unbewusst auf besondere Art beim Arbeiten am Denkmal. 

Von dem Gebäude zu lernen, ist der Ausgangspunkt des 
Handelns. Dieser Lernprozess basiert auf einfachen Frage-
stellungen bezüglich der Festigkeit, des Nutzen und der 
Schönheit: Was hat das Gebäude überlebensfähig (stand-
fest) gemacht? Welchen Nutzen hatte es? Welche Nutzung 
war angemessen? Worin liegt die Schönheit oder die Anzie-
hungskraft des Gebäudes? Für die Perspektive des Gebäu-
des ist darüber hinaus die Frage bedeutsam, was entfernt 
und was neu hinzugefügt werden muss. 

Ausgehend von der Beantwortung dieser Fragen ist die 
Haltung zum Umgang mit dem Denkmal objektspezifisch 
zu definieren. Die Architekten führen die Antworten – 
unterstützt von einem Team aus weiteren Fachdisziplinen 
(Bauforschung, Tragwerksplanung, Denkmalpflege, Bau-
physik usw.) – im Instandsetzungskonzept und dem denk-
malpflegerischen Entwurf zusammen. 

Werterhalt ist die Aufgabe, die Architekten für die Bauherr-
schaft, das Objekt und für die Gesellschaft umzusetzen 
haben. Werterhalt beschränkt sich dabei nicht nur auf die 
selbstverständlich zu leistende, sach- und fachgerechte Um-
setzung: Architektonisches Denken und architektonische 
Haltung bedeuten vielmehr, das Gebäude mit seiner Ge-
schichte lebendig zu halten. 

Es gilt die Festigkeit, den Nutzen und die Schönheit zu er-
halten und im besten Sinne weiterzubauen. Die Konzeption 
der Architektinnen und Architekten – der denkmalpflege-
rische Entwurf – hat diese vitruvsche Grundformel als Fun-
dament ihres Handelns auch am Denkmal zu verstehen. 

Der vom architektonischen Denken geprägte Entwurf und 
seine Umsetzung bilden nicht nur eine Facette, eine Zeit 
oder eine Lebensphase des Denkmals ab. Das architektoni-
sche Denken erfordert eine weiter gehende, gesamtheitliche 
Sicht. Jochem Jourdan formuliert diesen umfassenden An-
spruch folgendermaßen: 

„Bauen erfordert architektonisches Denken. Unser Denken 
verbindet Gebrauch und Bedeutung – Material und Kon­
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struktion – Körper und Raum – Haus und Stadt – Garten 
und Landschaft – Region und Welt – Kunst und Wirtschaft. 
Die immer wieder neu zu bestimmende Aufgabe, Architektur 
und Lebensform als Einheit zu begreifen, beschreibt unsere 
Leidenschaft für den Beruf des Architekten. Mit Architektur 
stellen wir unser Denken und Fühlen über die Welt […] dar.

So wie die Sprache durch die Bedeutung, die wir den Wörtern 
geben, uns Welt verstehen lässt, drückt sich in der Architektur 
die Bedeutung in den Formen aus, der Gestaltung, die wir 
unserer Umwelt geben. Wenn wir uns als Menschen mit Blick 
in die vergehende Zukunft sehen, eingebunden in den Zeit­
fluss zwischen gestern und morgen, entsteht hieraus eine Ar­
chitektur, die die Gegenwart in all ihrer faszinierenden Dyna­
mik und Schönheit bejaht, die das Ziel hat, eine harmonische 
Umwelt zu schaffen, in der wir uns frei fühlen, die uns nicht 
beengt und vorausschauende Entwicklung denkt und ent­
wirft. Wenn Architektur Lebensform inszeniert, benötigt sie 
die Bilder, die eine bildhafte Übersetzung der Lebensgeschich­
ten erzählen können, die das Individuelle als auch das Ge­
meinschaftliche ermöglichen.“ (Jochem Jourdan auf der In-
ternetpräsenz des Büros Jourdan & Müller Steinhause 
[Frankfurt am Main] unter der Überschrift „Gestaltungs-
prinzipien und Arbeitsweise“; vgl. http://jourdan-mueller-
steinhauser.de/de/buero/ [Zugriff: 01.12.2025])

Gelingt es, diese Vielschichtigkeit abzubilden, so entsteht 
ein Denkmal, das identitätsstiftende Heimat für Vergan-
genheit und Zukunft ist. 

Vorbereitungsphase

Architekten sind mit Aufgaben konfrontiert, die sie aus 
ihrer Tätigkeit beim Neubau nicht kennen. Bauteile oder 
ganze Gebäudeteile des Bestandes sind von historischer 
Bedeutung und erfordern den Erhalt und die Einbeziehung 
in das Planungskonzept. Für die historischen Bauteile ist 
ein angepasstes Sanierungskonzept zu entwickeln und er-
gänzende Bauteile dürfen keine schädlichen Auswirkungen 
auf diese Substanz verursachen. 

Die Vorbereitungs- und Umsetzungsmethoden eines Pro-
jektes, die üblicherweise am Neubau Anwendung finden 
und die auch wesentlicher Bestandteil der Architektenaus-
bildung sind, erweisen sich für die Anwendung am Denk-
mal als nicht zielführend. Jedes Baudenkmal ist einzigartig, 
die DIN-gerechten Standards, die Projektorganisations- 
und Ablauforganigramme, die Kostenplanung und die Bau-
gesetze orientieren sich bisweilen alle an Neubauten und 
deren reproduzierbaren Werten. Die Übertragung dieser 
Standards auf den jeweiligen Bestand ist kritisch zu bewer-
ten und oft zum Scheitern verurteilt. 

Für die Planungen am Baudenkmal sind substanzielle In-
formationen über die historische Bausubstanz, eventuelle 
Bauteilöffnungen, Schadensanalysen und Untersuchungen 
der Konstruktion bereits in der Vorbereitungsphase not-
wendig. Es sind beispielweise vorhandene Schäden, Maße, 
Oberflächen, etwaige Verformungen, die Material- und 
naturwissenschaftlichen Eigenschaften sowie die Geschich-
te des Baudenkmals mit seinen Veränderungen zu eruieren 
und zu bewerten, um eine Grundlage für die Planung zu 
schaffen. 

Das Baudenkmal verlangt nach einer durch Architekten 
begleiteten Vorbereitungsphase (Leistungsphase 0), um 
den Umfang der Untersuchungsnotwendigkeiten und die 
Ablaufplanungen zum Erreichen einer ersten Kosten- und 
Nutzungsprognose erarbeiten zu können. 

Grenzen und Möglichkeiten der Vorbereitung

Das Leistungsbild gemäß den Leistungsphasen der HOAI, 
die Architekturschaffende routiniert am Neubau nach
einander abarbeiten können, ist beim Arbeiten am und 
mit dem Baudenkmal nur bedingt anwendbar. 

Gewichtungen einzelner Leistungen und chronologische 
Abfolgen sind für das Arbeiten am Bestand und besonders 
am Baudenkmal die Folge. Eine Bauteilöffnung und deren 
Beauftragung, Umsetzung und Abrechnung fällt beispiels-
weise nicht in die ersten Leistungsphasen der HOAI, ist 
leistungstechnisch entweder eine besondere Maßnahme 
über die Grundleistungen hinaus oder gehört in die späte-
ren Leistungsphasen der Architekten ab Ausführungspla-
nung. 

Diese durch das Kulturdenkmal geprägte spezifische Vor
gehensweise und die Informationsbeschaffung ziehen sich 
über den gesamten Planungs- und Bauprozess. Hierbei sind 
Architekten in der Denkmalpflege damit konfrontiert, dass 
sie je nach Gegebenheit selbst diese Erkenntnisse gewinnen 
können oder aber fachliche Unterstützung benötigt wird. 
Für eine Abwägung ist es notwendig, dass die Architekten 
ihre Aufgaben kennen, ihre Möglichkeiten und Grenzen 
abschätzen können und die Beteiligten hierüber informie-
ren und beraten. Neben einer Klärung der Honorierung für 
Leistungen, die durch die Architekten über das Leistungs-
bild hinaus erbracht werden können, ist eine genaue Ab-
grenzung zu notwendigen Tätigkeiten von Fachleuten und 
Fachplanern notwendig. 

In allen Phasen dieser Vorbereitung sind Umfang und In-
tensität der Bearbeitung auf den jeweiligen Einzelfall an
zupassen, die fachlich Beteiligten zu steuern und die Bau-
herren über die notwendigen Schritte zu informieren. 

Die zum Erkenntnisgewinn erforderlichen vorbereitenden 
Untersuchungen erfolgen bei fast allen Objekten erst son-
dierend, bevor sie im Prozess immer detaillierter werden. 
Auf Grundlage der gewonnenen Ergebnisse können dann 
ggf. auch noch weitere Untersuchungen in Erwägung gezo-
gen werden. 

Zwei besondere und nicht zu unterschätzende Aspekte, die 
eine eindeutige Begrenzung der Möglichkeiten des Denk-
mals aufzeigen, bestehen in der möglicherweise geringen 
Kompatibilität von Objekt und Bauherrschaft einerseits 
und andererseits in die Tatsache, dass nicht jede Sanierung 
wirtschaftlich darstellbar ist. Es schadet nicht, diese Aspek-
te zu Beginn offen und sehr transparent zu kommunizie-
ren. Diese Transparenz kann zuweilen zu einem Verlust 
eines lukrativen Auftrags für die Architekten führen, wird 
aber vom Ende betrachtet die eindeutig richtige Entschei-
dung sein. 

Zu guter Letzt ist auch die Frage erlaubt, ob die Architek-
ten selbst mit dem Objekt und/oder der Bauherrschaft 
kompatibel sind. Bei keinem Beteiligten sollte die Selbst-

http://jourdan-mueller-steinhauser.de/de/buero/
http://jourdan-mueller-steinhauser.de/de/buero/
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verwirklichung über dem Denkmal stehen. Das Denkmal 
setzt Grenzen und eröffnet zugleich Chancen. 

Weitere Planungsphase und Ausführung

Die Architekten richten ihre Planungen an den Ergebnissen 
aus, die in der Untersuchungs- und Vorbereitungsphase 
gewonnen wurden. Die Planungsüberlegungen stimmen 
sie – gemeinsam mit der Bauherrschaft – mit der Geneh
migungsbehörde ab. Die erarbeitete und gemeinsam festge-
legte Vorgehensweise wird dann Grundlage einer denkmal-
schutzrechtlichen Genehmigung. 

Selbst bei sehr gründlicher Arbeit in der Vorbereitungspha-
se endet die Auseinandersetzung mit der historischen Bau-
substanz nicht, sondern sie zieht sich durch die weitere 
Planung und auch durch die Phase der Umsetzung. Es ist 
oft so, dass erst später Erkenntnisse gewonnen werden oder 
gewonnen werden können, die Anlass zu neuen Denk- und 
Planungsansätzen geben. 

Die anderen Planenden und Untersuchenden sowie die 
Bauherrschaft sind über die geänderten Bedingungen und 
die erlangten Erkenntnisse zu informieren. Ergänzend hier-
zu sind der für das Objekt sinnvolle weitere Ablauf und die 
für die Änderungen grundlegenden Bedingungen für die 
neuen Leistungen mit ihnen festzulegen und abzustimmen. 
Die Bauherren benötigen hierbei die Information, wie die 
neuen Erkenntnisse die vorangeschrittene Planung beein-
flussen und welche Einschränkungen und Möglichkeiten 
hierdurch entstehen können. 

Für die Architekten bedeutet dies, die Planungen der Vor-
bereitungsphase zu überarbeiten und anzupassen. Manch-
mal ergeben sich neue Ansätze, die in das ursprüngliche 
Konzept einzubinden sind. Gerade bei diesen Sprüngen in 
den Bearbeitungsständen ist eine kontinuierliche Modera
tion und ein intensiver Austausch mit allen Beteiligten, den 
Bauherren und der Genehmigungsbehörde essenziell. 

Für die Ausführung der Arbeiten am und mit dem Denk-
mal sind für spezifische Instandsetzungs-, Umbau- und 
Modernisierungsarbeiten spezielle Firmen mit besonderem 
Fachwissen im Umgang mit der historischen Bausubstanz 
erforderlich. Architekten in der Denkmalpflege beraten die 
Bauherrschaft zur Auswahl dieser Firmen oder stellen in 
der Ausschreibungs- und Vergabephase an die potenziellen 
Bieter die notwendigen Voraussetzungen zur Angebotsab-
gabe. Die beauftragten Firmen sind über die Besonderhei-
ten der Denkmalbaustelle und die Ziele in Kenntnis zu set-
zen und hierfür zu sensibilisieren. Dies geschieht schon in 
der Angebotsphase und zieht sich durch intensive Kommu-
nikation durch die gesamte Ausführungszeit. Bei Änderun-
gen, die infolge neuer Bedingungen notwendig werden, ist 
die Ausführungsabfolge der tätigen Firmen so zu modifi-
zieren, dass der Bauablauf trotz der neuen Rahmenbedin-
gungen möglichst nicht gestört wird. Dies bedeutet, dass 
neben der Umplanung, Koordination und Anpassung der 
Planungen neue Ablaufpläne für die Baustelle zu erarbeiten 
sind. Es sind geänderte Leistungen bei den Ausführenden 
abzufragen und manchmal auch andere Gewerke oder Fir-
men mit spezialisierten Erfahrungen hinzuzuziehen. Bei 
einer Abweichung von der vorher festgelegten Planung 
oder Ausführungsart, für die das Budget der Maßnahme 

festgelegt wurde, sind den Bauherren eventuelle Kosten
veränderungen aufzuzeigen und diese mit ins Kalkül zu 
ziehen. 

Während der Planung und Ausführung und nach Fertig-
stellung der Baumaßnahme liegt eine wichtige Aufgabe von 
Architekten in der Denkmalpflege darin, den gesamten 
Prozess zu dokumentieren und den Bauherren Empfehlun-
gen für die Nutzung des Kulturdenkmals zu unterbreiten. 
Eine solche Dokumentation sollte alle Schritte der Umset-
zung, spezielle Anforderungen und Eigenschaften von 
Materialien und Bauteilen und das für die historische Bau-
substanz erforderliche Nutzungsverhalten abbilden. Auch 
Vorschläge zu Inspektionen und zur Wartung sollten in 
einer solchen Dokumentation nicht fehlen. 

Ausblick

Die Rolle und das Aufgabenfeld von Architekten sind 
erkennbar komplex, eine hohe Erhaltungskompetenz ist 
erforderlich, damit eine immer noch stark verbreitete 
„Tabula-rasa-Philosophie“ abgelöst werden kann. 

Die Vorschläge für eine „Muster(um)bauordnung“ und 
weitere Beiträge der Initiative Architects for Future 
Deutschland e. V. (vgl. www.architects4future.de) oder die 
praxisorientierte Kostengliederung „BIB 276“ des Verbands 
für Bauen im Bestand e. V. (vgl. www.fuerbauenimbestand.
de) zeigen in die richtige Richtung, um das Bauen mit – 
auch denkmalgeschütztem – Bestand transparent und zu-
kunftsfähig zu unterfüttern. 

Die Denkmalpflege kann ihren Erfahrungsschatz und die 
wissenschaftlich-technisch fundierten Erkenntnisse bei-
steuern, Architekten sind im Verbund mit Tragwerkspla-
nern, Bauforschenden, Restauratoren und Handwerkern 
die kompetenten Partner für die Bauherrschaft und das 
Denkmal. 

Die Zukunft wird geprägt sein von der Freude am Sanieren, 
Umbauen und Weiterbauen. Im Handbuch zur Umbaukul-
tur „Mit Freude sanieren“ der Bundestiftung Baukultur 
heißt es in diesem Sinne:

„ ,Sind wir dazu da, immer etwas Neues zu machen, oder 
sind wir dazu da, die Dinge, die bestehen, immer weiter zu 
vollenden?‘, fragte der Architekt Egon Eiermann (1904–
1970), […].

Die Skepsis, ob das Neue immer das Bessere ist, hat seither 
breite Kreise erfasst. Der mit Abrissen verbundene Verlust 
an Baukultur und Identität an unverwechselbaren Orten, 
an materiellem und kulturellem Erbe beunruhigt viele Men­
schen. Heimat, das sind auch und vor allem Gebäude und 
stimmige Quartiere.“ (Mit Freude sanieren, 2024, S. 20)

1.2	 Ziele, Themen und Begriffe
(Anne Bantelmann-Betz)

1.2.1	 Ziele der Denkmalpflege

Die Denkmalpflege hat zum Ziel, Werte von historischen 
Orten und Objekten für heutige und kommende Genera
tionen zu bewahren. Ihre Aufgabe ist es daher, Denkmäler 
zu erforschen, zu pflegen und zu erhalten. Sie kann dabei 
sowohl eine planende, eine beratende als auch eine prakti-

http://www.architects4future.de
http://www.fuerbauenimbestand.de
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zierende Rolle einnehmen. Weitere Aufgaben der Denk-
malpflege sind die Präsentation und Erschließung von Kul-
turgütern ebenso wie ihre Vermittlung. 

Die wissenschaftliche Erforschung der Denkmäler sowie 
die theoretische Auseinandersetzung mit dem Denkmal
begriff und den Denkmalwerten bilden Bereiche der Denk-
malkunde und Denkmalpflegetheorie. Das Ineinander
greifen von Denkmalpflege und Denkmalkunde ist ein 
reziproker Prozess, in dem die Fragen und Erkenntnisse 
der Forschung und Theorie in die Praxis der Denkmal
pflege hineinwirken und umgekehrt. 

1.2.2	 Denkmalbegriff

Die Frage, was ein Denkmal ist und was es ausmacht, hat 
sich im Laufe der Jahrhunderte stetig gewandelt. Im Latei-
nischen heißt Denkmal „monumentum“, das lateinische 
Verb „monere“ bedeutet „erinnern, ermahnen“. Dieser 
sprachliche Zusammenhang zwischen dem Denkmal und 
der Erinnerung wird auch in der Denkmalpflegetheorie 
offenbar. 

Unser heutiges Verständnis von Denkmälern wurde maß-
geblich im 19. Jahrhundert herausgebildet. Es beruht auf 
der Idee, dass historische Bauwerke oder Orte aufgrund 
ihrer Geschichtlichkeit einen Erinnerungswert oder einen 
künstlerischen Wert haben können. Der Kunsthistoriker 
und Denkmalpfleger Georg Dehio (1850 bis 1932) sprach 
in diesem Sinne von der „aus ästhetischen und historischen 
Merkmalen gemischte Doppelnatur des Objektes“ (Dehio, 
1905, S. 6). 

Die Bedeutung des historischen Erbes ist nicht werkimma-
nent, sondern Ausdruck der Gesellschaft, wenn sie ein his-
torisches Objekt als bedeutend und erhaltenswert erachtet. 
Eine Voraussetzung für die Denkmalwürdigkeit ist erst ein 
qualifiziertes Allgemeininteresse, bei dem es möglich ist, 
dass die Bedeutung eines Denkmals allen zugänglich ist 
(vgl. Breuer, 1980). 

Die Zeitgebundenheit unserer Werte und Normen und 
damit auch von Denkmalwerten formulierte der österrei-
chische Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Alois Riegl 
(1858 bis 1905) in seinem 1903 verfassten Text zum „Denk-
malkultus“, ein von ihm entwickeltes System von Denkmal-
werten, das bis heute in die Denkmalpflegetheorie wirkt 
(vgl. Riegl, 1903). Riegl unterscheidet 2 Arten von Denk-
mälern – zum einen die „gewollten Denkmale“ (im heuti-
gen Sprachgebrauch sog. gesetzte Denkmäler) und zum 
anderen die „Kunst- und historischen Denkmale“, die er in 
seiner Theorie in erster Linie betrachtet. Riegl geht davon 
aus, dass Denkmäler 2 Kategorien von Werten erfüllen 
können: Erinnerungswerte und Gegenwartswerte. Wäh-
rend die Gegenwartswerte sich auf aktuelle Bedürfnisse in 
Bezug auf die Nützlichkeit und Ästhetik der Denkmäler 
beziehen können, stellen die Erinnerungswerte den Bezug 
des Denkmals zur Geschichte der Menschen her – darun-
ter, gemäß Riegl, besonders verständlich und emotional 
ansprechend der „Alterswert“. 

Assoziierten Architekten und Denkmalpfleger im 19. Jahr-
hundert vor allem repräsentative, kirchliche oder öffentli-
che historische Bauwerke mit dem Erhaltungsgedanken, so 

öffnete sich Anfang des 20. Jahrhunderts der Blick auf eine 
Vielfalt von denkmalwerten Orten und Objekten. Vor dem 
Hintergrund der Missstände der Industrialisierung erfuhr 
die englische Arts-and-Crafts-Bewegung auch in Deutsch-
land Aufmerksamkeit. Einige ihrer Themen wie die Wert-
schätzung des ländlichen Lebens und des Handwerks nahm 
die Heimatschutzbewegung auf, die in sog. vernakularen 
Bauwerken und Bauweisen regionale Spezifika und imma-
terielle Werte erkannte. 

Widerhall erfuhr um 1900 auch die Erkenntnis, dass nicht 
nur einzelne historische Bauwerke, sondern ganze Ortsker-
ne, Altstädte oder bauliche Anlagen in ihrer Gesamtheit 
Denkmäler sein konnten. Zur Entdeckung des Ensembles 
als Denkmal führten nach dem Kunsthistoriker und Denk-
malpfleger Tilmann Breuer (1931 bis 2022) 2 Sichtweisen – 
jene, in der das Ensemble eine malerische Wirkung entfal-
tet (insbesondere im Zusammenhang mit der natürlichen 
Umgebung), und jene, in der das Ensemble als eine Gruppe 
von baulichen Anlagen eine geschichtliche Aussage in sich 
trägt (vgl. Breuer, 1976). Aus dieser zweiten Sichtweise 
rührte die noch heute gültige Auffassung der städtebauli-
chen Denkmalpflege, dass eine Gruppe von Bauwerken, die 
einzeln betrachtet nicht denkmalwürdig sein müssen, in 
ihrer Gesamtheit aufgrund der einzigartigen und aussage-
kräftigen räumlichen und historischen Zusammenhänge 
ein Denkmal bildet. 

Während im Nationalsozialismus die Wissenschaftlichkeit 
der Denkmalpflege als Dogmatik abgelehnt wurde und so 
der Denkmalbegriff Spielball der nationalsozialistischen 
Ideologie war (vgl. Pusback, 2013), verpflichtete sich die 
deutsche Denkmalpflege in der Nachkriegszeit mit der 
Charta von Venedig internationalen Grundsätzen der 
Denkmalpflege. Diese Charta ist das Gründungsdokument 
des 1965 in Warschau gegründeten Internationalen Rats für 
Denkmalpflege (ICOMOS – International Council on Mo-
numents and Sites). Der Charta gemäß umfasst der Denk-
malbegriff „sowohl das einzelne Denkmal als auch das städ­
tische oder ländliche Ensemble (Denkmalbereich), das von 
einer ihm eigentümlichen Kultur, einer bezeichnenden Ent­
wicklung oder einem historischen Ereignis Zeugnis ablegt. Er 
bezieht sich nicht nur auf große künstlerische Schöpfungen, 
sondern auch auf bescheidene Werke, die im Lauf der Zeit 
eine kulturelle Bedeutung bekommen haben“ (Charta von 
Venedig, 1964 [Fassung von 1989], Artikel 1). 

Die Charta von Venedig bildete die Grundlage für die in 
den frühen 1970er-Jahren erlassenen deutschen Denkmal-
schutzgesetze und ist daher nach wie vor höchst relevant. 
Auch ihre Kürze und die Prägnanz ihrer Ausführungen 
tragen sicherlich zu ihrer Gültigkeit und ihrem Verständnis 
bei (vgl. Schädler-Saub, 2019). 

Eine weitere Zäsur in der Entwicklung des Denkmalbegriffs 
stellt das Europäische Denkmalschutzjahr von 1975 dar. 
Anlass war ein Appell des Europarats, den fortschreitenden 
Verlust historischer Stadtstrukturen und Bauwerke ange-
sichts der spätmodernen baulichen Entwicklungen aufzu-
halten. In Deutschland gilt diese Zeit als Gründungszeit der 
städtebaulichen Denkmalpflege. Ensembles und Denkmal-
bereiche wurden entsprechend unter Schutz gestellt. Für die 
Geschichtswissenschaften bedeuteten die 1970er-Jahre die 
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wissenschaftliche Erforschung der Bauwerke und baulichen 
Anlagen aus der Epoche des Historismus und ihre Einord-
nung in die Kunst- und Architekturgeschichte. Als Zeugnis-
se der Technik- und Wirtschaftsgeschichte kamen Indust-
riebauten und weitere entsprechende technische Bauten wie 
z. B. Verkehrs- und Infrastrukturbauten als Objekte der 
Denkmalpflege hinzu. 

Eine bedeutende gesellschaftliche Wende vollzog sich, als 
das nationalsozialistische Erbe als historisches Zeugnis 
erfasst und erforscht wurde. Insbesondere die Bauten und 
Anlagen des Nationalsozialismus waren gegen Ende des 
Zweiten Weltkriegs ohne Umschweife abgerissen worden, 
wenn sie nicht dringend weiter genutzt werden mussten 
(vgl. Schmidt, 2008). Dieses schnelle Entledigen von Erin-
nerungen an eine nationale Schuld konnte mit der Ge-
schichts- und Bauforschung sowie der resultierenden Un-
terschutzstellung verlangsamt und reflektiert werden. In 
den 1990er-Jahren etablierte sich in der Denkmalpflege 
der Begriff der „unbequemen Baudenkmale“ (vgl. Huse, 
1997). Dieser Begriff umfasst auch das Erbe weiterer abge-
schlossener Epochen wie beispielsweise die Bauten der 
DDR, zu denen die Berliner Mauer, aber auch der abgeris-
sene Palast der Republik zu zählen sind. Darüber hinaus 
können Werke der Nachkriegszeit und der Spätmoderne 
in der Gesellschaft als „unbequemes Erbe“ rezipiert wer-
den. 

Angeregt durch internationale Diskurse – nicht zuletzt den 
der Black-Lifes-Matter-Bewegung – erweitert sich der Be-
griff des unbequemen Erbes seit den 2010er-Jahren um 
verschiedene Aspekte (z. B. als „Dissonant Heritage“ oder 
„Dark Heritage“). Hier wird in der Regel der nationale 
Rahmen des kulturellen Gedächtnisses erweitert; Gegen-
stand der Betrachtungen sind beispielsweise das (bauliche) 
Erbe totalitärer Herrschaftsregime, des Kolonialismus, Stät-
ten des Krieges, der Verfolgung und der Vernichtung. 

Das unbequeme Erbe bezieht sich sowohl auf gesetzte als 
auch gewordene Denkmäler – denn wie schon Alois Riegl 
1903 in seiner Schrift über den „Denkmalkultus“ erkannte, 
ist der Erinnerungswert bei beiden Arten immer abhängig 
von der Zeit und der Gesellschaft, die das Denkmal erst in 
Wert setzt (vgl. Riegl, 1903). Diese Inwertsetzung als Aus-
handlungsprozess der Gesellschaft spiegelt wider, welche 
Werte Denkmälern zugeschrieben oder aberkannt werden 
(vgl. Scheurmann, 2010).

Während im Ausland oder auch in der DDR Denkmäler 
klassifiziert, d. h. in ihrer Relevanz und Wertigkeit in 
Konkurrenz gestellt werden bzw. wurden, ist im Denk
malschutzrecht bis auf wenige Ausnahmen (z. B. in Baden-
Württemberg) davon abgesehen worden. Diese Besonder
heit des deutschen Denkmalschutzes, dass alle Denkmäler 
gleich sind, wird in regelmäßigen zeitlichen Abständen 
hinterfragt – sei es aus finanziellen Gründen oder aus Ak-
zeptanzgründen in Teilen der Gesellschaft (vgl. Hoffmann-
Axthelm, 2024). 

Nicht nur der Denkmalbegriff wird sich weiter differenzie-
ren, auch die Deutungshoheit hat sich seit den 1990er-Jah-
ren als Frage in den Diskurs der Denkmalpflege etabliert. 
Partizipation und gesellschaftlicher Diskurs, ja Streit über 
Werte und Erhalt von Denkmälern geben Aufschluss über 

die Relevanz von historischen Objekten zu einer bestimm-
ten Zeit (vgl. Dolff-Bonekämper, 2020). Dass die Denkmal-
pflege gesellschaftlich relevant ist und trotz grundlegender 
Prinzipien fortwährend der Entwicklung unserer gesell-
schaftlichen Werte und Normen unterliegt, zeigt sich in 
vielen politischen Gesellschaftsthemen, die z. B. die Be
wertung der Geschichte und damit den Umgang mit dem 
kulturellen Erbe berühren. Daher spielen die Themen der 
Vermittlung, der Transparenz von Entscheidungen und 
Entscheidungsprozessen und damit einhergehend die Frage 
der Mitbestimmung und Partizipation eine immer wichti-
ger werdende Rolle. 

1.2.3	 Themenbereiche der Denkmalpflege

Inventarisation

Grundlage der Denkmalpflege ist die Erfassung und Erfor-
schung des Denkmalbestandes, um Denkmaleigenschaften 
und das öffentliche Interesse der Erhaltung zu begründen. 
Dies ist die Aufgabe der Inventarisation, die den Denkmal-
fachämtern obliegt. Die Inventarisation hat verschiedene 
Methoden, den Bestand zu erfassen. Systematisch kann sie 
ihn räumlich, zeitlich oder auch nach Baugattungen oder 
weiteren spezifischen Themen erfassen. Die Erfassung 
setzte mit dem Erlass der Denkmalschutzgesetze in den 
1970er-Jahren ein und wird durch sog. Nachqualifizierun-
gen stetig ergänzt. Die Ergänzungen sind u. a. Ausdruck des 
erweiterten Denkmalbegriffs. Sie sind in der Regel Ergeb-
nisse der Denkmalkunde, von Forschungsarbeiten, die 
den Bestand erforschen und in den historischen Kontext 
einordnen. Die Inventarisation ist angehalten, nachvoll-
ziehbare Kriterien zur Bewertung historischer Substanz zu 
entwickeln. Die Kriterien sind Ergebnis des fachlichen Aus-
tauschs und werden in der Regel veröffentlicht. Dies fördert 
die Auseinandersetzung mit den Denkmälern, die Nach-
vollziehbarkeit der Entscheidungen und den Bezug zum 
öffentlichen Interesse. Damit ist die Inventarisation ein 
wichtiger Partner der Denkmalvermittlung. Ein Großteil 
der Denkmallisten und Denkmaltopographien sind (in 
Teilen) digital verfügbar – als Online-Datenbank und 
über Geoportale. Gemeinsam mit der Deutschen Digitalen 
Bibliothek (DDB) wird derzeit ein bundesweites Denkmal-
portal geschaffen. 

Baudenkmalpflege

Die Denkmalpflege teilt sich in 2 Hauptbereiche: 

	● Baudenkmalpflege, 
	● Bodendenkmalpflege. 

Als Baudenkmäler werden grundsätzlich Gebäude, bau
liche Anlagen, Mehrheiten von baulichen Anlagen (z. B. 
Wohnsiedlungen) oder Teile von baulichen Anlagen (z. B. 
Einfriedungen, Fassaden) benannt. 

Ein Baudenkmal ist in der Regel umfassend geschützt. Das 
bedeutet, dass nicht nur die Fassade oder von außen sicht-
bare Teile Denkmalwerte haben, sondern dass auch das 
Innere wie der Grundriss und die Gebäudestruktur mit 
Treppen und Wänden einschließlich der Ausstattung oder 
auch das historische, zum Denkmal gehörende Inventar 
geschützt sind. Die Baudenkmalpflege erfasst und erforscht 
diese Objekte. Sie bewertet den Bestand und definiert auf 
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dieser Grundlage Strategien für seine Erhaltung und bauli-
che Entwicklung, die in konkreten Maßnahmen umgesetzt 
werden. Grundlage der Baudenkmalpflege in Deutschland 
ist die Charta von Venedig (vgl. Charta von Venedig, 1964). 
Ihr folgten weitere Chartas, die als Vertiefungen und nicht 
als Ersatz zu verstehen sind. Während die Charta von Ve-
nedig den Denkmalbegriff weit fasst und sowohl Einzel-
bauten als auch Denkmalbereiche und archäologische Stät-
ten einschließt, widmen sich die darauffolgenden Chartas 
den speziellen Gattungen und Epochen. 

Zur Baudenkmalpflege zählen u. a. die Gartendenkmal
pflege und die städtebauliche Denkmalpflege. 

Gartendenkmalpflege

Die Gartendenkmalpflege ist eine Disziplin der Baudenk-
malpflege. Gegenstand der Gartendenkmalpflege sind his-
torische Gärten, Grünanlagen, Parkanlagen und auch Reste 
von Anlagen. Diese Denkmäler werden als lebende Denk-
mäler bezeichnet, da sie sich aufgrund der Vegetation fort-
während verändern. Stabile Elemente stellen Bäume, Bo-
denreliefs, Wegestrukturen, Mauern, Wasseranlagen sowie 
Ausstattungsstücke wie Skulpturen dar. Die Gartendenk-
malpflege beschäftigt sich mit den Denkmaleigenschaften 
dieser Anlagen, der Ausweisung als Kulturdenkmäler so-
wie mit allen Maßnahmen der Planung und Instandhal-
tung. 

Grundlage der Prinzipien der Gartendenkmalpflege ist die 
1981 verfasste Charta von Florenz (vgl. Historic Gardens 
[The Florence Charter 1981], 1981). Als wichtigstes Instru-
ment der Gartendenkmalpflege ist das Parkpflegewerk zu 
nennen, das im Idealfall nicht erst anlassbezogen erstellt 
werden sollte, sondern als Planwerk langfristig für das Ma-
nagement und den Unterhalt der Anlage vorhanden sein 
sollte. Es umfasst die Analyse und Dokumentation des Be-
stands, die Begründung der Denkmaleigenschaft sowie das 
Programm der Pflege und Restaurierungen und die damit 
zusammenhängenden Ressourcen. 

Städtebauliche Denkmalpflege

Die städtebauliche Denkmalpflege ist eine Disziplin der 
Baudenkmalpflege. Ihr Ziel ist der Erhalt flächenhafter 
baulicher Überlieferungen, die sich in der baulichen Sub
stanz als Träger des historischen Erscheinungsbilds sowie 
historischer Strukturen abbilden. Die geschichtliche Aus
sage wird in der Gruppe baulicher Anlagen und in ihren 
Wechselwirkungen zu ihrer Umgebung, zu Grün- und Frei-
flächen oder auch ihrem Naturraum erfahrbar. Aufgaben 
der städtebaulichen Denkmalpflege sind die Erforschung, 
Sicherung und werteorientierte Weiterentwicklung von 
flächenhaften Denkmälern sowie erhaltenswerten Berei-
chen. 

Die Objekte der städtebaulichen Denkmalpflege sind viel-
fältig. Hierbei kann es sich um historische Orte, Städte 
oder Stadtquartiere, um Dörfer, Siedlungen und Kultur-
landschaften handeln. Sie sind in der Regel als Kulturdenk-
mäler – abhängig von der Begrifflichkeit des jeweiligen 
Denkmalschutzgesetzes – als Gesamtanlagen, Ensembles 
oder Denkmalzonen geschützt. Nach der Charta von Vene-
dig müssen Denkmalbereiche „Gegenstand besonderer Sorge 

sein, um ihre Integrität zu bewahren und zu sichern, dass sie 
saniert und in angemessener Weise präsentiert werden“ 
(Charta von Venedig, 1964 [Fassung von 1989], Artikel 14). 

Es ist demnach darauf zu achten, dass die konstituieren-
den Bestandteile des Flächendenkmals in ihrer Gesamtheit 
geschlossen und intakt bleiben. Darüber, welche Elemente 
innerhalb eines Flächendenkmals betrachtet werden müs-
sen, gibt die ICOMOS-Charta zur Denkmalpflege in histo-
rischen Städten von 1987 (Charta von Washington) Auf-
schluss:

„Zu den Werten, die es zu bewahren gilt, gehören der histori­
sche Charakter der Stadt und alle jene materiellen und geisti­
gen Elemente, in denen sich dieser Charakter ausdrückt, ins­
besondere:

a)	 die Anlage einer Stadt, wie sie durch Parzellen und Stra­
ßennetz bestimmt ist;

b)	 die Beziehungen zwischen Bauwerken, Grünflächen und 
Freiflächen;

c)	 die innere und äußere Erscheinungsform von Bauwerken, 
wie sie durch Struktur und Stil, Maßstab und Volumen, 
Konstruktion und Materialien, Farbe und Dekor gegeben 
ist;

d)	 die Beziehungen zwischen der Stadt oder dem städtischen 
Bereich und der natürlichen und vom Menschen geschaf­
fenen Umgebung;

e)	 die verschiedenen Funktionen, die die Stadt oder der 
städtische Bereich im Lauf der Zeit übernommen hat.

Jede Bedrohung dieser Werte stellt eine Gefahr für die Au­
thentizität der historischen Stadt oder des städtischen Be­
reichs dar.“ (Charta von Washington, 1987, Artikel 2)

Eine Forderung der Charta von Washington ist die Einbet-
tung der denkmalpflegerischen Interessen in eine „kohären­
te Politik der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung“ und 
in „der städtischen und regionalen Planung auf allen Ebe­
nen“ (vgl. Charta von Washington, 1987, Artikel 1). 

Als Weiterentwicklung der Charta von Washington wurde 
2011 von der UNESCO die Empfehlung zur historischen 
Stadtlandschaft (Recommendation on the Historic Urban 
Landscape [HUL]) ausgesprochen (vgl. HUL, 2011). Ähn-
lich wie bei der Burra-Charta (vgl. dazu Kapitel 1.2.4) ist 
die Grundannahme der HUL, dass bauliche Veränderun-
gen im Bestand über die Zeit stattfinden werden, die es 
denkmalverträglich zu steuern gilt. Ziel ist es, die denkmal-
pflegerischen Interessen frühzeitig in die Prozesse einer 
integrierten Stadtentwicklung einzubetten. Interdiszipli
narität, Kommunikation zwischen den Fachgebieten und 
Institutionen sowie Vermittlung und Partizipation spielen 
hierbei eine wesentliche Rolle. Instrument eines partizi
pativen Ansatzes der städtebaulichen Denkmalpflege in 
Deutschland ist beispielsweise das Kommunale Denkmal-
konzept (KDK) in Bayern (vgl. Das Kommunale Denkmal-
konzept, 2017). 

Forschungen der städtebaulichen Denkmalpflege umfassen 
die Siedlungs- und Stadtbaugeschichte, die historischen 
Wechselwirkungen zwischen Siedlungen und Naturraum, 
Entwicklungen von Kulturlandschaften sowie die Analyse 
von Wirkungsräumen und Sichtbeziehungen. Eine Metho-
de ist die historische Ortsanalyse, die sich in ihrer Betrach-
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tung des Ortes als Geschichtszeugnis von der formal-ästhe-
tischen Ortsbildanalyse unterscheidet (vgl. Strobel/Buch, 
1986). Daneben existieren Methoden der Erfassung, Do
kumentation und Auswertung der städtebaulichen Denk-
malpflege, die sehr unterschiedlich in den einzelnen Bun-
desländern eingesetzt werden und zu verschiedenen 
Instrumenten führen (vgl. Ongyerth, 2019). 

Der Anwendungsbereich der städtebaulichen Denkmalpfle-
ge ist umfangreich und berührt sowohl informelle als auch 
formelle Planungen und Aufgaben. 

Als Träger öffentlicher Belange vertritt die Denkmalfachbe-
hörde die denkmalpflegerischen Belange in der Bauleitpla-
nung sowie der Stadt- und Regionalplanung. Sie ist invol-
viert in Umweltverträglichkeitsprüfungen und Partner der 
Stadterneuerung und Ortsbildpflege. Damit ist sie fachlich 
eingebettet in ein Netzwerk bestehend aus Stadtplanung, 
Stadtentwicklung, dem Bauwesen, der Bau- und Boden-
denkmalpflege, dem Natur- und Landschaftsschutz sowie 
in großem Maße der Bürgerschaft. 

Bodendenkmalpflege

Bodendenkmäler sind bewegliche oder unbewegliche 
Denkmäler, die sich im Boden befinden oder befanden. 
Bodendenkmäler geben als archäologische Erkenntnisquel-
len Auskunft über die Entwicklung der Siedlungs- und Ent-
stehungsgeschichte der Kulturlandschaft und sind Gegen-
stand der klassischen Archäologie, Ur- und Frühgeschichte 
sowie der Mittelalterarchäologie. Die Bodendenkmalpflege 
erfasst, erforscht und schützt die Bodendenkmäler. Weitere 
Maßnahmen zielen darüber hinaus auf die Präsentation 
und Vermittlung von Bodendenkmälern. In Anknüpfung 
an die Charta von Venedig (1964) sowie die UNESCO-
Empfehlung zur Festlegung internationaler Prinzipien bei 
archäologischen Ausgrabungen von Neu Delhi (1956) ent-
hält die Charta von Lausanne als Vereinbarung für den 
Schutz und die Pflege des archäologischen Erbes (1990) 
Grundsätze des Umgangs. Als Bedrohung des archäologi-
schen Erbes markiert die Charta von Lausanne insbeson
dere Erschließungs- und Bauvorhaben, für die im Vorfeld 
Verträglichkeitsprüfungen vorzunehmen sind. 

UNESCO-Welterbe

Mit der Ratifizierung der UNESCO-Welterbekonvention 
von 1972 hat sich Deutschland verpflichtet, seine in die 
Welterbeliste aufgenommenen Schutzgüter mit einem au-
ßergewöhnlichen universellen Wert (Outstanding Univer-
sal Value [OUV]) bestmöglich zu erhalten und zu schützen 
(vgl. Welterbekonvention, 1972). Die Welterbekonvention 
wird als „Site based Convention“ bezeichnet – das bedeutet, 
dass sich der OUV letztlich in der historischen Substanz 
manifestiert, die es für diese und kommende Generationen 
der Weltgemeinschaft zu erhalten gilt. In einigen Bundes-
ländern ist das UNESCO-Welterbe im Denkmalschutzge-
setz verankert. So steht das Welterbe in Hessen nach § 3 des 
Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) unter be-
sonderem Schutz des Landes. Wenn es sich bei einer Welt-
erbestätte um ein Kulturdenkmal nach § 2 HDSchG han-
delt, ist das Landesamt für Denkmalpflege Hessen mit den 
Aufgaben zum Schutz betraut, ansonsten übernimmt diese 
die Oberste Denkmalschutzbehörde. Themen, die häufig 

im Zusammenhang mit Welterbestätten auftreten, sind der 
Umgebungsschutz und die Sichtbeziehungen (vgl. Hönes, 
2019). 

Mittlerweile ist jede Welterbestätte verpflichtet, einen Ma-
nagementplan aufzustellen; hierbei ist die Beteiligung der 
Kommunen und der Öffentlichkeit essenziell. Ausgangs-
punkt für das Management einer Welterbestätte ist das sog. 
„Statement of OUV“ und die damit einhergehenden Werte 
und Attribute. Letztere sind jene Elemente, die die abstrak-
ten Werte übermitteln; sie können sowohl materiellen Cha-
rakter (Materialien, bauliche Strukturen, Formen oder vi-
suelle Beziehungen) als auch immateriellen Charakter (z. B. 
Prozesse, Bautechniken, Rituale) besitzen. In jüngster Zeit 
wurde eine Methode entwickelt, um Attribute zu identifi-
zieren, zu erklären und zu kartieren (vgl. VDL-Arbeitsblatt 
Nr. 57, 2024). Dies dient einer besseren Transparenz und 
Praxisnähe, um z. B. Planungs- und Bauvorhaben oder 
Schutz- und Verwaltungsangelegenheiten frühzeitig bewer-
ten und beeinflussen zu können. Die UNESCO-Welterbe-
stätten werden in der Regel von einem Site-Management 
vor Ort betreut; beraten wird es dabei von Spezialisten der 
Denkmalfachämter. Das Monitoring der Welterbestätten 
wird von ICOMOS durchgeführt; ICOMOS unterstützt das 
Welterbekomitee zudem beratend in den Nominierungs-
prozessen. 

1.2.4	 Methoden der Baudenkmalpflege und ihre 
Grundprinzipien

Die Charta von Venedig aus dem Jahr 1964 ist nicht nur 
das Gründungsdokument des Internationalen Rats für 
Denkmalpflege ICOMOS im Jahr 1965, sondern sie bil-
det auch den Bezugsrahmen der deutschen Denkmal-
schutzgesetze der 1970er-Jahre. Letzteres ist ein wichtiger 
Grund, warum die Charta zumindest in Deutschland das 
wichtigste Grundsatzdokument der Baudenkmalpflege 
darstellt. 

Ziel aller denkmalpflegerischen Maßnahmen sollte der 
Erhalt der historischen Substanz sein, die als Träger der 
kulturellen Bedeutung fungiert. Dies schließt erst einmal 
alle Schichten mit offensichtlicher Bedeutung ein, ebenso 
aber auch scheinbar nebensächliche Teile. Die historische 
Bausubstanz ist Träger der Denkmaleigenschaft; ihre Mate-
rialität und technische Bearbeitung zeugen von ihrem Her-
stellungsprozess und ihrer baulichen Entwicklung. 

Allen Arbeiten im Bestand sollten die genaue Kenntnis 
des Bestands und seiner Denkmalwerte vorausgehen. Vor 
Beginn der Maßnahmen sollte der Zustand des Objekts 
sowie alle folgenden Maßnahmen dokumentiert werden. 
Wenn ein Austausch von Material stattfinden muss, soll-
ten Materialgerechtigkeit und Werkgerechtigkeit gewähr-
leistet sein, um die Zeugniskraft und auch das historische 
Erscheinungsbild zu bewahren. 

Das Hinzufügen von neuem Material an der historischen 
Substanz sollte reversibel sein (vgl. The Burra Charter, 
2013, Artikel 15). Wenn neue Erkenntnisse vorliegen, soll-
ten Maßnahmen rückgängig gemacht werden können, um 
durch besser geeignete Maßnahmen ersetzt zu werden (vgl. 
ICOMOS Principles for the Analysis, Conservation and 
Structural Restoration of Architectural Heritage, 2003, 
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Principle 3.9). Hierbei ist zu konstatieren, dass die Reversi-
bilität in der Praxis selten umfassende Anwendung findet, 
sondern meist theoretische Möglichkeit bleibt (vgl. Petzet 
2009, S. 40). Als denkmalpflegerische (Maß-)Haltung bietet 
die Burra-Charta eine geeignete Maxime für Veränderun-
gen: so viel wie nötig tun, um den Ort zu pflegen und nutz-
bar zu machen, aber ansonsten so wenig wie möglich ver-
ändern, damit seine kulturelle Bedeutung erhalten bleibt 
(vgl. The Burra Charter, 2013, Präambel). 

Baudenkmalpflege und Architekturschaffende

Vor der Fragestellung, welche Aufgaben sich für Architek-
ten aus den Zielen der Denkmalpflege ergeben, sollte die 
Frage stehen, welche Aufgaben sich für die Denkmalpflege 
hinsichtlich der Architektentätigkeit im Bestand ergeben. 
Hierbei spielen Kommunikation und Vermittlung eine we-
sentliche Rolle. Denn wenn Architekturschaffende – eben-
so das Handwerk und Nutzergruppen – mit knappen 
Denkmalbegründungen „alleingelassen“ werden, ist mit 
Missverständnissen im weiteren Planungsprozess zu rech-
nen. Dies kann insbesondere den Objekten schaden, aber 
auch langfristig die Beziehung zwischen der staatlichen 
Denkmalpflege und Architektur sowie Dritten trüben. Es 
ist daher von größtem Interesse der staatlichen Denkmal-
pflege, dass ihre Begründungen verstanden werden. 

Vor diesem Hintergrund sollte innerhalb der Denkmalpfle-
ge, aber auch mit Nutzergruppen oder weiteren Dritten 
diskutiert werden, wo im Bestand welcher Wert vorliegt. 
Denn die Differenzierung der Denkmalwerte hat zum 
Zweck, dass bestimmte Aspekte als ganz besonders wichtig 
an einem Ort erachtet werden, wie z. B. der Zeugniswert, 
der Erinnerungswert, die künstlerische Qualität, die städte-
bauliche Bedeutung, die historische Konstruktion, der 
Nutzwert oder weitere wissenschaftlich relevante Zusam-
menhänge. Die spezifischen Denkmalwerte haben Auswir-
kungen auf die Wahl der Strategie im Umgang mit der his-
torischen Substanz. Hier liegt es also an der Denkmalpflege, 
auf der Grundlage differenzierter Analysen detaillierte 
Aussagen zum Bestand und seinen Werten zu treffen, stra-
tegische Zielstellungen zu formulieren und hierfür geeigne-
te Darstellungen und Pläne einzusetzen. Die Auseinander-
setzung mit verschiedenen Interessensgruppen im Bestand 
sollte nicht erst am Schluss einsetzen, sondern als Teil des 
Prozesses verstanden werden, der die Ergebnisse mit beein-
flussen kann. Eine Hilfestellung für diese integrierte Vorge-
hensweise bietet dabei der im Folgenden kurz vorgestellte 
Burra Charter Process. 

Burra Charter Process

Die Burra-Charta von Australia ICOMOS baute 1979 auf 
den Prinzipien der Charta von Venedig auf; sie erweiterte 
den tendenziell europäischen Denkmalbegriff jedoch signi-
fikant um den Begriff des „Ortes kultureller Bedeutung“. 
Damit erkennt sie neben dem klassischen Denkmal ebenso 
das historische Objekt an, das erst durch die Rezeption und 
Aneignung der Menschen zum Denkmal wird. Anders als 
die Charta von Venedig, die mit der Beschränkung der Me-
thoden der praktischen Denkmalpflege auf die Konservie-
rung sowie die (inhaltlich sehr weit gefasste) Restaurierung 
kaum einen Bezug zur Anwendung in der Praxis herstellt, 

bietet die Burra-Charta für die Praxis eine anschauliche 
schematische Vorgehensweise. Der sog. Burra Charter Pro-
cess beschreibt die dezidierte Schrittfolge eines jeden denk-
malpflegerischen Verfahrens mit dem kulturellen Ort grob 
in 3 Phasen (vgl. The Burra Charter, 2013, Artikel 6): 

	● In der ersten Phase („Denkmalbewertung“ in Abb. 1.1) 
geht es darum, die kulturelle Bedeutung des Ortes durch 
die Sammlung dokumentarischer, materieller und münd-
licher Quellen zu verstehen. Diese Phase sollte mit einem 
Gutachten über die Denkmalwerte abschließen. 

	● In der zweiten Phase („denkmalpflegerische Strategie“ in 
Abb. 1.1) wird auf Grundlage der erstellten Aussage über 
Werte und Erhaltungsansprüche des Bestands eine denk-
malpflegerische Strategie anhand verschiedener Analysen 
entwickelt, die insbesondere die Einflussfaktoren und die 
Vulnerabilität des Ortes identifizieren sollen. 

	● Die dritte Phase („Management auf Grundlage der Stra-
tegie“ in Abb. 1.1) stellt die Implementierung dieser Stra-
tegie anhand von Maßnahmen dar und umschließt eben-
so ein Monitoring des Plans und seiner Vorgänge, sodass 
sich im Grunde ein Zyklus ergibt. 

Alle Phasen werden geprägt durch den Austausch mit ver-
schiedenen Interessensgruppen, die mit dem Denkmal im 
fachlichen wie außerfachlichen Sinne zu tun haben. In vie-
len Ländern ist der Burra Charter Process das Schema für 

Abb. 1.1:  Der Burra Charter Process ist eine schematische Darstellung 
der Entwicklung eines Denkmalpflegeplans (nach The Burra Charter, 
2013, Artikel 6 [eigene Übersetzung; Darstellung in verkürzter Form des 
Originals]). 

Burra Charter Process
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sog. Conservation Management Plans, die für Genehmi-
gungen und Fördergelder vor Beginn baulicher Verände-
rungen im Denkmal erstellt werden müssen. In manchen 
Aspekten vergleichbar sind in Deutschland die Denkmal-
pflegepläne, denkmalpflegerische Bindungspläne oder auch 
denkmalpflegerische Zielstellungen. 

Herangehensweise der Erhaltung und Weiterentwicklung

Die praktische Denkmalpflege kann je nach Situation und 
denkmalpflegerischer Strategie unterschiedliche Metho-
den der Erhaltung und Weiterentwicklung umfassen. Die-
se reichen von minimalen Eingriffen der Instandhaltung 
und Instandsetzungsmethoden wie der Konservierung und 
der Restaurierung über intensive Eingriffe wie Sanierungs-
arbeiten bis hin zum Weiterbauen. Bei allen Maßnahmen 
im historischen Bestand gelten die Grundprinzipien der 
Denkmalpflege wie oben beschrieben, insbesondere die 
Erhaltung der Denkmalwerte, Material- und Werkgerech-
tigkeit, die Beachtung der Reversibilität sowie die einfache, 
aber wirksame Regel „so viel wie nötig, so wenig wie mög-
lich“. 

Instandhaltung

Die Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen der Pflege 
und Erhaltung von Baudenkmälern, die der langfristigen 
Erhaltung dienen und Verwahrlosung (bis hin zur Zerstö-
rung) vorbeugen. Zu diesen Maßnahmen zählen z. B. auch 
die Säuberung von Dachrinnen, das Zurückschneiden von 
Bewuchs, ein von Zeit zu Zeit erforderlicher Fensteran-
strich oder kleinere Reparaturen (vgl. Petzet, 1992). In der 
Gartendenkmalpflege sind die Pflegearbeiten der Bepflan-
zung in der Regel intensiver und häufiger. Für technische 
Anlagen ist die regelmäßige und sachkundige Wartung 
oder Inspektion zu nennen. In Innenräumen müssen Reini-
gung und Pflege mit Vorsicht vor den sensiblen Ausstattun-
gen besonders kenntnisreich im Umgang mit historischen 
Werken durchgeführt und auch die klimatischen Bedin-
gungen überprüft und angepasst werden (vgl. A Guide to 
Risk Management, 2016). Weiterhin können präventive 
Maßnahmen wie Brandschutz, UV-Schutz oder Diebstahl-
schutz hinzugezählt werden. Die Instandhaltung bedeutet 
die kontinuierliche Pflege und Beobachtung des Bestands 
und ist die sinnvollste Art der Erhaltung von Denkmälern. 
Restauratorische und denkmalpflegerische Kenntnisse von 
Werten und technischen oder materiellen Besonderheiten 
müssen Berücksichtigung im Umgang mit dem histori-
schen Material finden. 

Instandsetzung

Die Instandsetzung hat zum Ziel, den Verfall des histori-
schen Bestands durch Eingriffe in den Bestand aufzuhalten 
sowie seine Werte zu erhalten. In der Regel werden In-
standsetzungen durchgeführt, wenn die Instandhaltung 
lücken- oder fehlerhaft war. Eine Instandsetzung kann 
durch verschiedene denkmalpflegerische Methoden er-
reicht werden. Hierzu zählt in erster Linie die Konservie-
rung als oberstes Primat der Denkmalpflege, danach kön-
nen in der Reihenfolge zunehmender Eingriffsintensität 
die Restaurierung, die Reparatur und die Renovierung an-
geführt werden. 

Konservierung

„conservare (lat.) – bewahren, erhalten“

Die Konservierung ist die wichtigste Aufgabe der Denk-
malpflege und sollte zumindest eine Grundhaltung im 
Umgang mit dem Objekt sein. Sie dient der Sicherung der 
historischen Substanz und verhindert weiteren Substanz-
verlust. Konservierungsmaßnahmen können externe Siche-
rungsmaßnahmen sein (z. B. Schutzdächer oder Klimasch-
leusen). Zu Konservierungsmaßnahmen direkt an der 
Substanz gehören beispielsweise die Reinigung oder die 
Festigung der historischen Substanz. In der Regel wird kein 
oder kaum neues Material dem Objekt direkt hinzugefügt. 

Ein Grundprinzip der Konservierung ist der Einsatz von 
traditionellen Materialien und Techniken. 

Restaurierung

„restaurare (lat.) – wiederherstellen“

Der Begriff der Restaurierung wird im allgemeinen Sprach-
gebrauch weit gefasst; er wird synonym benutzt als Überbe-
griff für fachgerechte Instandsetzungsmaßnahmen – meist 
ein Methodenmix aus Konservierung und Restaurierung. 

Denkmalfachlich bezeichnet die Restaurierung eine spezifi-
sche Methode des Umgangs mit der historischen Substanz. 
Sie dient dazu, die Bedeutung des Objekts wieder erfahrbar 
zu machen, indem sie historische Schichten freilegt, die 
verunstaltet oder beeinträchtigt sind. Dabei ist sie dem 
Grundsatz verpflichtet, Schichten nur zu zerstören, wenn 
mit Sicherheit begründet werden kann, dass die darunter-
liegende Schicht erhalten ist und einen großen Wert hat. 
Weiterhin beinhaltet die Restaurierung auch das Bearbeiten 
von Fehlstellen durch Ergänzungen, um die künstlerische 
oder historische Aussage zu stärken. 

Das Grundprinzip der Restaurierung ist in erster Linie die 
Anwendung dieser Methode in Ausnahmefällen (vgl. Char-
ta von Venedig, 1964, Artikel 9). Das ist zum einen auf ei-
nen möglichen Substanzverlust zurückzuführen, zum an-
deren resultiert dieses Prinzip aus dem Bewusstsein, dass 
der restauratorischen Zielsetzung jeweils Bewertungen und 
Interpretationen des Bestands zugrunde liegen, die notwen-
digerweise zeitbezogen sind. Innerhalb der Denkmalpflege 
besteht Klarheit darüber, dass alle restauratorischen Ein-
griffe sowohl Veränderungen als auch Gestaltung bedeuten. 
Die Restaurierungsgeschichte eines Objekts gehört zu sei-
ner historischen Aussagekraft. Substanzerhalt und Be-
schränkung aller Maßnahmen auf das Nötigste sollten als 
oberste Maxime stets Ausgangspunkt für alle Restaurierun-
gen sein. Stileinheit oder die ästhetische Überarbeitung der 
Substanz sollten keine Restaurierungsziele darstellen. 

Geboten ist eine stete Reflexion des Umgangs mit den je-
weiligen vorhandenen Zeitschichten. Eine rein analytische 
Restaurierung sollte kein Selbstzweck werden. Dies würde 
bedeuten, dass der über die Zeit gewachsene Charakter – 
die historische und ästhetische Einheit des Objekts – ver-
loren ginge zugunsten einer Art Dokumentation verschie-
dener Zustände (vgl. Petzet, 1992). Auch die Gefahr eines 
„Auseinanderrestaurierens“ in einem größeren Maßstab 
sollte bei Restaurierungsabsichten bedacht werden, um die 
Störung des historischen, räumlichen und funktionalen 
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Zusammenhangs zwischen dem Objekt und dem Ort, zu 
dem es gehört, zu vermeiden. Überlegungen zu Restaurie-
rungen betreffen demnach nicht nur einzelne Bauwerke, 
sondern auch ihre Umgebung – und müssen ebenso bei 
Eingriffen in flächenhafte Denkmäler wie Ensembles und 
Denkmalbereiche abgewogen werden (vgl. Abb. 1.2). 

Renovierung

„renovare (lat.) – erneuern“ 

Die Renovierung kann in besonderen Fällen als eine Maß-
nahme der Instandsetzung verstanden werden, doch sie 
wird streng genommen selten als Methode der Denkmal-
pflege angewandt. Dies liegt an der Zielsetzung und auch 
an ihren Maßnahmen; denn eine Renovierung bedeutet die 
Einführung von neuem Material mit dem Ziel, die bildliche 
Einheit des Denkmals wiederherzustellen. Die Renovierung 
geht über die Ergänzung von Fehlstellen hinaus. Häufig 
werden zur Erneuerung des Erscheinungsbilds Schichten 
zerstört – insbesondere die Oberfläche, die beispielsweise 
intensiv gereinigt, abgearbeitet, abgelaugt oder stark über-
arbeitet wird. In einigen Fällen kann eine Renovierung aber 
auch konservatorisch wirken, indem untere Schichten mit 
einer neuen Oberfläche bedeckt und somit geschützt wer-
den können. 

Auch wenn auch die Charta von Venedig die Renovierung 
nicht als Methode thematisiert, sollten für sie die gleichen 
Prinzipien wie bei der Restaurierung gelten. Dazu gehört 
zunächst einmal, die Renovierung als Ausnahme zu begrei-
fen. Weiterhin sind bei einer Renovierung historische Ma-
terialien und Techniken zu nutzen. Auch der Grundsatz der 
Reversibilität sollte gewährleistet sein, angesichts der wahr-
scheinlichen Zerstörungen ist er aber nur bedingt anwend-
bar. 

Rekonstruktion

„reconstruire (frz.) – wiederaufbauen“

Anders als bei der Kopie, bei der ein vorhandenes Objekt 
nachgebildet wird, setzt die Rekonstruktion eine Zerstö-
rung oder Teilzerstörung voraus. Von einer Rekonstrukti-
on wird gesprochen, wenn ein nicht mehr existentes Ob-
jekt wiederhergestellt wird, dessen Aussehen (und ggf. 
Konstruktion) durch Plan-, Bild- und Schriftquellen doku-
mentiert ist. Begründet wird die Rekonstruktion nur in 
Ausnahmefällen, etwa wenn mit einer Kriegs- oder Na-
turzerstörung ein hoher kultureller Verlust einhergeht (vgl. 
The Burra Charter, 2013, Artikel 20). Motivation und Legi-
timation einer Rekonstruktion sollten reflektiert und mög-
lichst in einem gesellschaftlichen Diskurs abgewogen wer-

Abb. 1.2:  Renaissance-Fachwerkhaus in Idstein. Das gesicherte barocke Erscheinungsbild wurde auf Grundlage einer eingehenden Bauforschung 
wiederhergestellt, indem das wenige Jahrzehnte zuvor freigelegte und auf einen ungesicherten älteren Zustand veränderte Fachwerk im Oberge-
schoss erneut verputzt wurde – linker Abbildungsteil: Zustand der Fassade in den 1980er-Jahren; rechter Abbildungsteil: Zustand der Fassade 2002. 
(Quelle: Privatarchiv Steckel) 
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den. Hierbei spielen der historische Zeitpunkt und der 
Grund der Zerstörung eine Rolle. Vereinfachte Rekonstruk-
tionen können dazu dienen, architektonische oder städte-
bauliche Zusammenhänge annähernd wieder sichtbar zu 
machen. Eine Rekonstruktion ist Ausdruck der Zeit, in der 
sie entsteht, und kann ein Denkmal mit seiner historischen 
Vielschichtigkeit und künstlerischen oder handwerklichen 
Besonderheit nicht ersetzen. 

Als Grundprinzip gilt, dass die Rekonstruktion bei nähe-
rem Hinsehen, als „neu“ identifiziert werden kann. 

Sanierung und Modernisierung

Sanierungen und Modernisierungen sind umfangreich; sie 
beschränken sich weniger auf das „Gesundmachen“ einzel-
ner Bereiche im Baubestand, sondern führen in der Regel 
neue Strukturen und sehr viel neues Material in den Be-
stand ein. Dies geht mit einem erheblichen Substanzverlust 
einher. Maßnahmen umfassen das gesamte Paket der ener-
getischen Sanierung, sie können das Einbauen neuer Hei-
zungssysteme, die Erneuerung von elektrischen oder sani-
tären Installationen sowie eine Vielzahl eingreifender 
baulicher Veränderungen aufgrund von veränderten Nut-
zungsansprüchen bedeuten. Im Bestand gilt weiterhin 
das Grundprinzip der Beschränkung auf das Nötigste und 
das Verständnis von Veränderungen als Ausnahme. Sanie-
rungsprojekten geht häufig die Vermessung des Bestands 
voraus. Hier sollte darauf geachtet werden, dass die Baufor-
schung vorher oder wenigstens gleichzeitig mit einer histo-
rischen Bauaufnahme den Bestand ebenfalls aufnimmt und 
dokumentiert. 

Anpassungen und Weiterbauen

Anpassungen sind Reaktionen auf veränderte Ansprüche 
an den Bestand, um seine Nutzung weiterhin zu gewähr-
leisten. Es ist im Sinne der Denkmalpflege, dass Denkmäler 
in ihrer Nutzung bleiben, um ihre Erhaltung zu ermögli-
chen (vgl. Charta von Venedig, 1964, Artikel 5). Anforde-
rungen des Brandschutzes, des Klimaschutzes, der Barrie-
refreiheit und des Schallschutzes bilden einen gängigen 
Veränderungsdruck; insbesondere Funktionsbauten wie 
Krankenhäuser, öffentliche Verwaltungsbauten, Bauten der 
Justiz, aber auch Produktionsanlagen, Verkehrsbauten usw. 
unterliegen der technischen und funktionalen Entwicklung. 

Das Weiterbauen kann diverse bauliche Veränderungen 
beinhalten. Ergänzungen oder Erweiterungen können An-
bauten, Auf- und Einbauten sein, die häufig mit Substanz-
verlust einhergehen. Da dies dem obersten Prinzip der 
Denkmalpflege – der Erhaltung – widerspricht, stehen sich 
Erhaltung und Weiterbauen häufig als schwer zu vereinba-
rende Ansätze im Umgang mit dem historischen Bestand 
gegenüber. Noch ausdrücklicher als die Charta von Vene-
dig geht die Burra-Charta davon aus, dass Denkmäler nicht 
in einem Zustand verharren, sondern sich entwickeln, d. h. 
sich verändern werden. Denkmalpflege beinhaltet nach der 
Burra-Charta alle Prozesse der Fürsorge für ein Objekt, 
wobei explizit auch die Anpassung dazugezählt wird (vgl. 
The Burra Charter, 2013, Artikel 14 und 21). Die Charta 
von Venedig behandelt Veränderungen nicht so offenkun-
dig. Doch in den Prinzipien zur Restaurierung klingen 
auch Veränderungen – als Ausnahme begriffen – an. Zur 

unverändert aktuellen Frage des Bauens im Bestand, näm-
lich wie sich historischer Bestand und Neuzutaten zueinan-
der verhalten sollen, gibt sie an:

„Hinzufügungen können nur geduldet werden, soweit sie alle 
interessanten Teile des Denkmals, seinen überlieferten Rah­
men, die Ausgewogenheit seiner Komposition und sein Ver­
hältnis zur Umgebung respektieren.“ (Charta von Venedig, 
1964 [Fassung von 1989], Artikel 13)

Die „interessanten Teile“ des Denkmals werden nicht nä-
her erklärt, doch ist davon auszugehen, dass in diesen Tei-
len die Denkmalwerte verankert sind. Die Burra-Charta 
ist hier genauer und daher vielleicht verständlicher für die-
jenigen, die letztlich die baulichen (Veränderungs-)Maß-
nahmen entscheiden. Sie lässt Anpassungen zu, wenn an-
sonsten die Erhaltung des Denkmals nicht anders erreicht 
werden kann und wenn die Anpassungen die Denkmalwer-
te nicht substanziell beeinträchtigen (vgl. The Burra Char-
ter, 2013, Artikel 21). Neuzutaten sollen als solche erkenn-
bar sein. 

Wenn Teile ersetzt werden sollen, spricht die Charta von 
Venedig von dem Grundsatz einer klaren Unterscheidung 
vom Bestand mit dem Stempel der heutigen Zeit, aber in 
„harmonischer“ Einfügung (vgl. Charta von Venedig, 1964, 
Artikel 9 und 12). Bereits um 1900 hatte der Dresdner Ar-
chitekt und Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt (1850 bis 
1938) diesen Grundsatz der Sichtbarkeit des eigenen Stils 
im Bauen im Bestand formuliert. Das Maß der Eigenstän-
digkeit und der harmonischen Anpassung ist eine Frage, 
die Generationen von Architekturschaffenden bis in die 
Gegenwart austarieren.

In Bezug auf zeitgenössische Architektur in flächenhaften 
Denkmälern unterstreicht die Europäische Denkmalschutz-
Charta von 1975 im Sinne der Charta von Venedig: Es sei 
„[…] hervorzuheben, dass erhaltende Erneuerung zeitge­
nössische Architektur in historischen Ensembles nicht aus­
schließt, solange das Neue den vorgegebenen Rahmen, die 
Proportionen, Form und Gliederung der Baumassen und die 
überlieferten Materialien achtet“ (Europäische Denkmal-
schutz-Charta, 1975, Artikel 7 Abs. 2). Die Burra-Charta 
weist darüber hinaus auf den Denkmalwert, den Charakter 
der historischen Bebauung und die Wahl des räumlichen 
Bezugsrahmen als Orientierungspunkte sowie eine ange-
messene Interpretation des Bestands hin (vgl. Practice 
Note – Burra Charter Article 22, 2013). 

Wie sichtbar eine Anpassung (z. B. eine Ergänzung) aus-
fällt, inwieweit Kontrast oder Kontinuität verfolgt werden, 
sollte Ergebnis der denkmalpflegerischen Bewertung sein 
(vgl. Will, 2020, S. 45). 

1.3	 Rechtsgrundlagen des Denkmalschutzes 
in Deutschland
(Jan Viebrock)

Aus der föderativen Struktur des Denkmalschutzes ist die 
Regelung des Denkmalschutzes Sache der Länder. Dies 
haben alle 16 Bundesländer einschließlich der Stadtstaaten 
seit dem Europäischen Denkmalschutzjahr 1975 in zeitlich 
engem Abstand ausgefüllt. Ein Überblick wie der vorliegen-
de kann naturgemäß nicht alle Details dieser Regelungen in 
allen Bundesländern nachzeichnen. Dazu sind die bislang 
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vorgelegten Denkmalschutzkommentare und Handbücher 
zurate zu ziehen. Vielmehr wird im Folgenden ein schwer-
punktartig angelegter Überblick über die allen Landesge-
setzen gemeinen Vorschriften in Art einer „Hitliste“ gege-
ben. 

An erster Stelle steht natürlich der Denkmalbegriff. Der 
gesetzlich vorgegebene Begriff eines Baudenkmals, eines 
Kulturdenkmals oder schlechthin eines Denkmals findet 
sich in allen Denkmalschutzgesetzen am Anfang der ge-
setzlichen Vorschriften. Allen deutschen Denkmalschutz-
gesetzen ist gemeinsam, dass sie an den Anfang ihrer Vor-
schriften (zumeist in einem § 2) den für das ganze Gesetz 
geltenden Denkmalbegriff gestellt haben. Dies ist nicht 
verwunderlich – ist doch der Begriff des Baudenkmals oder 
Kulturdenkmals notwendig für die Anwendung aller fol-
genden Rechtsvorschriften. Er dient somit gewissermaßen 
als „Eintrittskarte“ in das Gesetz und ist daher auch als 
Erstes am fraglichen Objekt abzuprüfen oder zu „subsu-
mieren“, wie Juristen sagen. 

Erfüllt das so befragte Objekt nicht die Voraussetzungen 
als Denkmal, findet das ganze übrige Gesetz ebenfalls kei-
ne Anwendung. Die Tür zum Denkmalschutzgesetz bleibt 
dann den Rechtsanwendern verschlossen. 

An zweiter Stelle der Rangfolge ist die Erhaltungspflicht 
zu nennen. Der Denkmalschutz wird erst dann wirksam, 
wenn an das zu schützende Objekt auch die zur seiner Sor-
ge und Pflege Verpflichteten bestimmt werden. Ein Denk-
malschutz ohne die Statuierung einer gesetzlichen Erhal-
tungspflicht liefe sonst leer. Für die letztlich doch immer 
wieder anzutreffenden Worst-Case-Szenarien schließen 
sich hier regelmäßig Vorschriften zur Durchsetzung der 
Erhaltung an. Allein deren Vorhalt in den Gesetzen lässt 
erkennen, dass der staatliche Denkmalschutz auch in 
schwierigen Fällen die Durchsetzung des Regelwerks be
absichtigt. 

Ist die reine Erhaltung noch wesentlich vom Status quo 
geprägt, wird von den Verpflichteten bei aktivem Tun 
eine Handlungspflicht – nämlich eine Genehmigungs-
pflicht – statuiert. Der letztere Begriff wird immer verwen-
det, ist aber unscharf. Die Pflicht besteht darin, den Verän-
derungswunsch in einen Antrag zu formen und ihn der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde (UDSchB) 
zur Genehmigung vorzulegen. Diese spricht dann die Ge-
nehmigung aus oder versagt sie, je nach Ausgang ihrer bau- 
und/oder denkmalschutzrechtlichen Prüfung. Die Pflicht 
ist also genau genommen eine Antragspflicht. Genehmi-
gungsvoraussetzungen und Verfahren werden in allen Ge-
setzen zumeist prominent abgehandelt. 

1.3.1	 Die zentralen Vorschriften in den Denkmalschutz
gesetzen

1.3.1.1	 Der rechtliche Denkmalbegriff und seine Publizität

Das Kulturdenkmal oder Baudenkmal oder schlicht Denk-
mal (vom Bodendenkmal wird in dieser Kurzdarstellung 
abgesehen) stand seit den ersten Versuchen seiner Ver-
rechtlichung im Spannungsfeld zwischen Fachwissenschaft 
und Recht, vor allem im Bereich der Gesetzgebungslehre 
und des Verwaltungsrechts. Dieses Spannungsfeld hat 
Dimitrij Davydov in einem Beitrag treffend und konzise 

nachgezeichnet (vgl. Martin/Krautzberger, 2022, Teil C., 
Kapitel I., S. 139 bis 146). 

Es ist einleuchtend, dass die juristischen Kategorien eines 
Denkmals mit fachwissenschaftlichen Inhalten „aufgela-
den“ werden müssen, um sie einer Subsumtion zugänglich 
zu machen. Hier hat sich die Institution einer zentralen 
Landesdenkmalfachbehörde als das richtige Mittel heraus-
gestellt, um eine landesweite rechtssichere Handhabung 
des Denkmalbegriffs in Denkmaltopografien, in webge-
stützten Datenbanken, in Publikationen und letztendlich 
auch forensisch vor den Verwaltungsgerichten zu gewähr-
leisten. 

Die in den Gesetzen verankerten Denkmalbegriffe unter-
scheiden sich in Details und in Formulierungen. Anhand 
der hessischen Denkmalkategorien sollen die zentralen 
Begriffe im Folgenden kurz nachgezeichnet werden.

Als Beispiel für eine klassische Formulierung mag § 2 Abs. 1 
des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG) dienen: 

„Kulturdenkmäler im Sinne dieses Gesetzes sind bewegliche 
und unbewegliche Sachen, Sachgesamtheiten und Sachteile 
einschließlich Grünanlagen, an deren Erhalt aus künstleri­
schen, wissenschaftlichen, technischen, geschichtlichen oder 
städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.“ 
(§ 2 Abs. 1 HDSchG)

Das Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) etwa 
fügt diesen Aspekten noch den der Volkskunde und der 
historischen Dorfbildpflege hinzu. 

Im Folgenden werden denkmalfachliche Umschreibungen 
(Aufzählung nach Kiesow, 1982, S. 41 ff.) und gerichtliche 
Umschreibung gegeneinander gespiegelt. 

Künstlerische Gründe

Die Bedeutung aus künstlerischen Gründen ist neben den 
geschichtlichen Gründen eine der beiden „klassischen“ 
Denkmalkategorien und damit am stärksten dem Denkmal-
begriff des 19. Jahrhunderts verwandt. Die künstlerischen 
Gründe werden vor allem durch die Untersuchungsgegen-
stände, Erkenntnisse und Methoden der Kunstwissenschaft 
bestimmt, also durch fachliche Analysen und Bewertungen 
der Faktoren wie z. B.: 

	● der künstlerische Qualität, 
	● der Bedeutung innerhalb der Kunstepochen, 
	● der Stellung im Œuvre von bedeutenden Künstlern, 
	● des besonderen Seltenheitswerts als Vertreter einer Stile-
poche, wenn Vergleichsbauten bereits mehrheitlich un-
tergegangen sind, 

	● der Qualität oder Vielfalt der Fassadengliederung und 
Bauornamentik, 

	● der Qualität oder Vielfalt der Innenausstattung. 

Das Merkmal der künstlerischen Gründe im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 HDSchG verlangt eine gesteigerte ästhetische 
oder gestalterische Qualität. Sie ist beispielsweise gegeben, 
wenn Sachen das ästhetische Empfinden in besonderem 
Maße ansprechen oder zumindest den Eindruck vermitteln, 
dass etwas nicht Alltägliches oder eine Anlage mit Symbol-
gehalt geschaffen worden ist, wenn ihnen exemplarischer 
Charakter für eine bestimmte Stilrichtung oder für das 
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Werk eines Künstlers beizumessen ist oder wenn sich Form 
und Funktion eines Bauwerks in besonders gelungener 
Weise entsprechen. Entscheidend ist, dass sich eine indivi-
duelle schöpferische Leistung auf der Basis künstlerischer 
Inspiration am Bauwerk ablesen lässt. Dabei ist es ausrei-
chend, dass sich Form und Zweck nach den Stilmerkmalen 
eines Baukunstideals seiner Zeit entsprechen. Ästhetische 
Werturteile verlangen allerdings stets eine nach geisteswis-
senschaftlichen und kunsttheoretischen Regeln fundierte 
Beurteilung, um denkmalschutzrechtliche Relevanz zu er-
halten. Die ästhetische Bewertung eines Objekts kann im 
Denkmalschutzrecht nicht losgelöst von seiner historischen 
Aussage vorgenommen werden (vgl. Hamburgisches OVG, 
Urteil vom 03.05.2017 – 3 Bf 98/15, Rn. 44, 45; Sächsisches 
OVG, Urteil vom 28.08.2017 – 1 A 820/16, Rn. 30; erhel-
lend auch OVG für das Land Schleswig-Holstein, Urteil 
vom 17.11.2011 – 1 LB 13/11, Rn. 43 ff.). 

Geschichtliche Gründe

Die geschichtliche Bedeutungskategorie ist die primäre 
Kategorie der Denkmalerkenntnis. Sie ist der Zielvorgabe 
aller Denkmalschutzgesetze (vorwiegend in deren Präam-
beln) geschuldet, „die Kulturdenkmäler als Quellen und 
Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung […] zu 
schützen und zu erhalten“ (§ 1 Abs. 1 HDSchG). 

Hierfür können die folgenden Anwendungsbereiche ge-
nannt werden (vgl. Kiesow, 1982): 

	● Siedlungsgeschichte (z. B. Haufendorf, Mühlenanlagen, 
„Kolonien“, Wurten, Rundling usw.), 

	● Religionsgeschichte (z. B. Kirchen, Synagogen, Votiv-
bilder), 

	● Zeugnis einer Geschichtsepoche (z. B. nationalsozialis-
tische Machtbauten, Heldendenkmäler, Triumphbögen), 

	● Stätten eines wichtigen politischen Ereignisses (z. B. Süh-
nekapelle, Obelisk, Paulskirche Frankfurt), 

	● Stätten einer bedeutenden Persönlichkeit, 
	● Rechtsgeschichte (z. B. Galgen, Schuldtürme, Gerichtsge-
bäude), 

	● Sozialgeschichte (z. B. Schlösser, Bürgerhäuser, Arbeiter-
siedlungen), 

	● Territorial- und Kriegsgeschichte (z. B. Wehrdörfer, Fe-
stung, Limesanlagen), 

	● Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte (z. B. Eisenbahn-
bauten, Brücken, Poststationen, Garagen [alle auch zum 
Teil als technische Kulturdenkmäler relevant]), 

	● Gartenbaukunst und Jagd (z. B. Tierparks, Landschafts-
gärten), 

	● Volkskunde und Heimatgeschichte (z. B. Backhäuser, 
Kratzputz, Balkensprüche), 

	● volkstümlicher Erinnerungswert. 

Aus geschichtlichen Gründen kann ein Bauwerk ein 
Denkmal sein, wenn das Gebäude historische Ereignisse 
oder das Leben bestimmter Zeitepochen anschaulich 
macht. Einem Bauwerk kommt geschichtliche Bedeutung 
zu, wenn es in besonderem Maße zum Aufzeigen oder Er-
forschen geschichtlicher Entwicklungen geeignet ist. Eine 
derartige Bedeutung ist gegeben, wenn das Gebäude für das 
Leben bestimmter Zeitepochen sowie für die politischen, 
kulturellen und sozialen Verhältnisse einen Aussagewert 

hat (vgl. Hessischer VGH, Urteil vom 16.03.1995 – 4 UE 
3505/88, Rn. 48). 

Die geschichtliche Bedeutungskategorie ist nicht auf über-
geordnete oder besonders bedeutsame Entwicklungen oder 
Verhältnisse beschränkt. Sie umfasst vielmehr auch Gegen-
stände des Denkmalschutzes, die nur für einzelne Wissen-
schaftsdisziplinen oder für die regionale, Heimat- oder 
Stadtgeschichte von Bedeutung sind (vgl. Sächsisches OVG, 
Urteil vom 28.08.2017 – 1 A 820/16, Rn. 28). 

Zwar dient Denkmalschutz gerade der Erhaltung von An-
schauungsmaterial; für ein Denkmal ist deshalb die opti-
sche Wahrnehmbarkeit einer historischen Aussage cha
rakteristisch. Diese Erkenntnis darf jedoch nicht zu der 
Schlussfolgerung verleiten, dass die den Denkmalwert be-
gründende geschichtliche Bedeutung unmittelbar, d. h., 
ohne dass es einer Erläuterung der geschichtlichen Zusam-
menhänge bedarf, am Objekt selbst und auch für einen 
„unbefangenen“ Betrachter ablesbar sein muss. Die Entfal-
tung eines Aussagewertes setzt in der Regel vielmehr die 
Bereitschaft des Betrachters voraus, sich mit dem Objekt 
und den in ihm verkörperten historischen Gegebenheiten 
auseinanderzusetzen. Dies macht ein zumindest punktuell 
bzw. temporär angeeignetes Fachwissen erforderlich. Dies 
gilt umso mehr, wenn die geschichtliche Bedeutung nicht 
unmittelbar am Objekt selbst ablesbar ist, sondern erst im 
Zusammenwirken mit anderen Quellen sichtbar wird (vgl. 
Hamburgisches OVG, Urteil vom 23.06.2016 – 3 Bf 100/14, 
Rn. 68 mit weiteren Nachweisen). 

Wissenschaftliche Gründe

Wissenschaftliche Gründe erlauben die Annahme eines 
Kulturdenkmals, wenn eine Sache für die Wissenschaft oder 
einen Wissenschaftszweig von Bedeutung ist (vgl. VGH 
Baden-Württemberg, Urteil vom 10.05.1988 – 1 S 524/87, 
DVBl 1988, 1220). Es kommen sämtliche wissenschaftliche 
Disziplinen infrage. Dies gilt insbesondere für Bodendenk-
mäler (Versteinerungen, Felsmalereien, Chirotherien, Reste 
aufgelassener Siedlungen, Heerstraßen, Fresken, Mosaike 
usw.). Die an der Erforschung von Sachen interessierten 
Wissenschaftszweige umfassen u. a.: 

	● Paläontologie und Anthropologie, 
	● Musikforschung, 
	● Theologie, 
	● Soziologie, 
	● Haus- und Siedlungsforschung (bis zur Volkskunde), 
	● Chemie (z. B. Liebig-Museum Gießen). 

Wissenschaftliche Gründe erlauben die Annahme eines 
Kulturdenkmals, wenn eine Sache für die Wissenschaft 
oder einen Wissenschaftszweig von Bedeutung ist. Im Vor-
dergrund dieses Schutzmerkmals steht die dokumentari-
sche Bedeutung einer Sache für die Wissenschaft, weil sie 
einen bestimmten Wissensstand einer geschichtlichen Epo-
che bezeugt. Im Übrigen können wissenschaftliche Gründe 
auch dann anzunehmen sein, wenn die Sache als Gegen-
stand wissenschaftlicher Forschung in Betracht kommt 
(vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 22.11.2019 – 
1 S 2984/18, Rn. 54 [NuR 2021, 65]; VGH Baden-Württem-
berg, Urteil vom 27.06.2005 – 1 S 1674/04, Rn. 26 [VBlBW 
2006, 20]). 
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Städtebauliche Gründe

Wie eine Rekursentscheidung des Ministeriums des Innern 
vom 29. Februar 1908 zeigt, existierte bereits im Großher-
zogtum Hessen die Einsicht, dass auch „die städtebauliche 
Auffassung einer bestimmten Zeit oder eines bestimmten 
Ortes“ als „Teil der Kunstgeschichte“ zum Denkmalwert ei-
nes Bauwerks führen kann (vgl. Jahresberichte der Denk-
malpflege im Großherzogtum Hessen. 1908–1911. Band II, 
1912, S. 17 [Abdruck des ministerialen Urteils]). 

Städtebauliche Erhaltungsgründe können vorliegen bei:

	● Bedeutung eines exponierten Einzelbauwerks für ein 
Ortsbild oder eine Landschaft, 

	● Symbolwert, stellvertretend für den Gesamtort (Römer in 
Frankfurt, Kurhaus in Wiesbaden), 

	● einem wichtigen raumbildenden oder milieuprägenden 
Bestandteil eines Straßenzuges, Platzes oder Ortsbildes, 

	● maßstabbildender Funktion in der unmittelbaren Sicht-
beziehung zu einem bedeutenden Kulturdenkmal, 

	● einem wesentlichen baulichen Rest einer historischen 
Städtekonzeption. 

Städtebauliche Bedeutung haben Bauten, die durch ihre 
Anordnung in der Örtlichkeit und ihre Gestaltung für sich 
allein oder in Verbindung mit anderen Anlagen den histo-
rischen Entwicklungsprozess einer Stadt, einer Siedlung 
oder einer Siedlungslandschaft in nicht unerheblicher Wei-
se dokumentieren: 

„Denn das Verhältnis des Hauses zu seiner Umgebung, seine 
Lage mitten im Ort, seine Stellung an der Schmalseite des 
dreieckigen Platzes gegenüber der Heerstraße, an der Gabe­
lung der zwei anderen wichtigsten Straßen des Ortes, sein 
Vorspringen in den Platz, das Verhältnis der Größe des Hau­
ses zur Größe des Platzes und zur Breite dieser Straße zeigen 
Momente von künstlerischem Empfinden, die dem Gebäude 
in seiner Gestalt an seiner Stelle geben.“ (Jahresberichte der 
Denkmalpflege im Großherzogtum Hessen. 1908–1911. 
Band II, 1912, S. 17)

Technische Gründe

Obwohl durch die geschichtliche und wissenschaftliche 
Seite bereits weitgehend abgedeckt, soll durch die Erwäh-
nung des technischen Schutzgrundes besonderes Augen-
merk auf die Zeugnisse handwerklichen und technischen 
Wirkens gerichtet werden, wie beispielsweise: 

	● die Zeugnisse der Industriearchitektur des 18./19. und 
frühen 20. Jahrhunderts, 

	● die Bauten und Anlagen der frühen Eisenbahntechnik, 
	● Kunstbauten der Wasser- und Stromversorgung, der 
Kraftgewinnung und Schifffahrt, 

	● Salinen, 
	● Bergbauanlagen, 
	● Mühlen, 
	● Brücken, 
	● Brauereien. 

Denkmalkriterium „aus vergangener Zeit“

Der Begriff Kulturdenkmal setzt voraus, dass das schutzwür-
dige Objekt aus vergangener Zeit, d. h. aus abgeschlossenen, 
historisch gewordenen Epochen stammt. Dies ergibt sich 

nicht immer unmittelbar aus den Legaldefinitionen, wie z. B. 
bei § 2 Abs. 1 HDSchG. In anderen Gesetzen ist das Erfor-
dernis unmittelbar erwähnt, wie etwa in Artikel 1 Abs. 1 des 
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG). Gleich-
wohl folgt auch für Hessen aus Sinn und Zweck (insbeson-
dere auch aus dem systematischen Zusammenhang), dass 
Kulturdenkmäler als „Quellen und Zeugnisse menschlicher 
Geschichte und Entwicklung“ (§ 1 Abs. 1 HDSchG) Objekte 
aus vergangener Zeit – in welchem Zeitabstand auch im-
mer – sein müssen und nicht Schöpfungen der Gegenwart 
sein können (vgl. Einzelheiten bei Davydov, 2018). 

1.3.1.2	 Gesamtanlagen

Alle nach dem Zweiten Weltkrieg erlassenen europäischen 
Denkmalschutzgesetze sehen nicht nur den Schutz von 
Einzelobjekten, sondern auch den von Gesamtanlagen vor. 
Der Schutz einer Gesamtanlage beruht auf der Erwägung, 
dass es in vielen Fällen nicht ausreicht, einzelne, etwa aus 
historischen oder künstlerischen Gründen schutzwürdige 
Kulturdenkmäler isoliert von ihrer Umgebung zu erhalten. 
Die Zielvorstellung der Denkmalschutzgesetze, Kultur-
denkmäler in die städtebauliche Entwicklung, Raumord-
nung und Landschaftspflege einzubeziehen (vgl. z. B. § 1 
Abs. 1 HDSchG), kann umfassend nur durch die Einbezie-
hung von historischen Ortskernen, Plätzen und Stadt- und 
Straßengrundrissen, geschichtlichen Straßenverläufen und 
Parzellengliederungen in Denkmalschutz und Denkmal-
pflege verwirklicht werden. Hinzu kommt, dass sich histo-
rische Substanz gegenüber den immer stärker verzahnten 
bodenrelevanten Planungen nur durch die Verdeutlichung 
ihres eigenen Raumbezugs in Schutz nehmen lässt. Die 
Erfahrungen mit der überstürzten Neubauwut ohne städte-
bauliche Konzepte in der Nachkriegszeit, mit der Planifi
zierungseuphorie der 1960er- und 1970er-Jahre haben ge-
zeigt, dass sich historisch bedeutsame Strukturen nicht 
durch Einzelbauwerke wirkungsvoll schützen lassen. 

Dieser Schutzzweck kann vielmehr nur durch einen ganz-
heitlichen Aspekt der Gesamtanlage erfüllt werden. 

Entsprechend wurde auch auf internationaler Ebene die 
Forderungen nach Ensembleschutz wiederholt vorgetragen. 
Im „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturer-
bes der Welt“ vom 16. November 1972 haben auch die Ver-
einten Nationen die Bedeutung der Ensembles und ihrer 
Schutzwürdigkeit verdeutlicht. Das Übereinkommen ist für 
die Bundesrepublik Deutschland am 23. November 1976 in 
Kraft getreten (vgl. Bekanntmachung des Übereinkommens 
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes vom 2. Februar 
1977). 

Die nach den Denkmalschutzgesetzen in den Ländern aus-
gewiesenen Gesamtanlagen (Ensembles, Gruppen bauli-
cher Anlagen u. Ä.) sollen nachrichtlich in den Flächennut-
zungsplan übernommen werden, heißt es explizit im § 5 
Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB), der damit die Ver-
zahnung von Bauplanungsrecht mit Denkmalschutzrecht 
anschaulich macht. Gleiches gilt für die Einzeldenkmäler, 
die nach § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in die Bebauungs-
pläne übernommen werden sollen. Beide Normen bilden 
damit einen wichtigen Baustein zur Gewährleistung eines 
städtebaulichen Denkmalschutzes, der sich als Spezial
gebiet von Denkmalschutz und Denkmalpflege längst 
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etabliert hat (vgl. Näheres hierzu Viebrock/Davydov, 2018, 
Teil A, Kapitel 3, Rn. 26 ff.; vgl. zur geschichtlichen Ent-
wicklung allgemein und umfassend Hönes, 2018). 

1.3.1.3	 Öffentliches Erhaltungsinteresse

Allen Gesetzen gemeinsam ist die Formulierung eines öf-
fentliches Erhaltungsinteresses, das den bereits thematisier-
ten Schutzgründen innewohnen muss, um die so ermittel-
ten Schutzobjekte von der Gesamtzahl vorhandener Bauten 
abzuheben und in den staatlich geschützten Kreis der Kul-
turdenkmäler aufzunehmen. Das Kriterium wird auch stets 
bei gerichtlichen Überprüfungen eingehend in den Urteils-
gründen behandelt – sei es als zusätzliches Erheblichkeits-
kriterium, sei es als eigenständiges Tatbestandsmerkmal. 
Eingebürgert hat sich dabei das Wort von der sog. Denk-
malwürdigkeit – im Gegensatz zur Denkmalfähigkeit, die 
bei der Erfüllung eines der o. g. denkmalfachlichen Tatbe-
standsmerkmale gegeben sein muss. 

Von der Denkmalwürdigkeit ist auszugehen, wenn ein öf-
fentliches Interesse an der Erhaltung des Gebäudes besteht. 
Dieses (selbstständige) Tatbestandsmerkmal des Denkmal-
begriffs setzt voraus, dass die Denkmaleigenschaft einer 
Sache und die Notwendigkeit ihrer Erhaltung in das Be-
wusstsein der Bevölkerung oder mindestens eines breiten 
Kreises von Sachverständigen eingegangen sind (vgl. VGH 
Baden-Württemberg, Urteil vom 22.11.2019 – 1 S 2984/18, 
Rn. 57 [NuR 2021, 65]; VGH Baden-Württemberg, Urteil 
vom 27.05.1993 – 1 S 2588/92, Rn. 31 [BRS 55 Nr. 136]; 
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 10.05.1988 – 1 S 
1949/87, NVwZ-RR 1989, 232). 

Aufgrund der Korrektivfunktion des Merkmals des öffent-
lichen Interesses bedarf es im Hinblick auf das konkrete 
Schutzobjekt einer Bewertung des Ranges seiner denkmal-
pflegerischen Bedeutung. Dabei ist in erster Linie der sog. 
Seltenheitswert zu berücksichtigen, der es rechtfertigen 
kann, aus einer Vielzahl vergleichbarer Objekte bestimmte 
Schutzobjekte als erhaltungswürdig herauszuheben. Dane-
ben sind in die insoweit gebotene Abwägung der (aus-
schließlich) denkmalpflegerischen Interessen untereinan-
der und gegeneinander vor allem der dokumentarische und 
exemplarische Wert des Schutzobjekts, sein Alter, das Maß 
seiner Originalität und Integrität sowie ganz allgemein das 
konkrete Gewicht der einschlägigen Schutzgründe einzu-
stellen. Der Erhaltungszustand ist für die Abwägung nur 
insoweit von Belang, als das öffentliche Erhaltungsinteresse 
regelmäßig entfallen wird, wenn das Gebäude nicht unter 
Wahrung seiner Identität erhalten, sondern – sozusagen 
als Kopie des Originals – nur noch rekonstruiert werden 
könnte (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 
22.11.2019 – 1 S 2984/18, Rn. 57 [NuR 2021, 65]; VGH 
Baden-Württemberg, Urteil vom 27.06.2005 – 1 S 1674/04, 
Rn. 28 [VBlBW 2006, 20]; VGH Baden-Württemberg, Ur-
teil vom 10.05.1988 – 1 S 1949/87, NVwZ-RR 1989, 232). 

Starke formale Indizien für die Denkmalwürdigkeit sind 
die Aufnahme eines entsprechenden Objektes in das Denk-
malverzeichnis des betreffenden Landes, das Einstellen in 
die Datenbank der Kulturdenkmäler durch das zuständige 
Landesamt für Denkmalpflege sowie die Würdigung in 
Monografien, in den Schriften der sog. „Dehio-Handbücher“ 
im Deutschen Kunstverlag oder ähnlicher Fachliteratur. 

Das Erfordernis eines öffentlichen Erhaltungsinteresses 
bedeutet aber nicht, dass nur ganz besonders herausragen-
de Vertreter erhaltenswürdig wären. 

Wenngleich der Seltenheitswert ein wichtiges Argument 
beim öffentlichen Erhaltungsinteresse ist, bedeutet es nicht 
im Umkehrschluss, dass „nicht-seltene Vertreter“ nicht 
erhaltenswürdig seien. Der Denkmalschutz und die Denk-
malpflege dürfen nicht – so die Literatur und Rechtspre-
chung – auf die Erhaltung von letzten Exemplaren be-
schränkt werden. 

Es wäre auch verfehlt, wenn sich ein öffentliches Erhal-
tungsinteresse nur auf Objekte beziehen dürfte, die sich in 
einem guten Erhaltungszustand befinden. In solchen Fäl-
len bräuchte es eines staatlichen Denkmalschutzes nicht. 
Vielmehr sind gerade auch solche Objekte als schutzwürdig 
einzustufen, die schlecht erhalten sind. 

Dabei kommt es nicht auf etwa geschätzte Sanierungskos-
ten an. Diese haben nur Bedeutung für die später sich an-
schließenden Fragen um die künftige Erhaltung des Denk-
mals. In der Rechtsprechung ist in diesem Zusammenhang 
die Auffassung vertreten, dass ein Erhaltungsinteresse ent-
fällt, wenn das Objekt dem Untergang geweiht ist, wenn es 
nur noch als Kopie eines Originals wiederhergestellt oder 
saniert werden kann (vgl. detaillierte Nachweise hierzu in 
Viebrock/Davydov, 2018, Teil B, § 2, Rn. 39). 

Häufig wird in Privatgutachten, die zur Bestreitung eines 
Denkmalwertes in Gerichtsverfahren eingebracht werden, 
zu diesem Punkt vorgetragen, dass das fragliche Gebäude 
im Laufe der Jahrzehnte so viele Veränderungen erfahren 
habe, dass die konstituierenden Merkmale eines vielleicht 
früher vorhandenen Baudenkmals nicht mehr vorhanden 
seien, und damit auch das öffentliche Erhaltungsinteresse 
entfalle. Diese Auffassung wird von der Rechtsprechung 
jedoch nicht geteilt. Spätere Änderungen führen nicht zu 
einem Entfall des Denkmalwerts, sie prägen das Erschei-
nungsbild eines Kulturdenkmals wesentlich mit und geben 
Auskunft über seine Geschichtlichkeit im Laufe seiner Nut-
zung. Diese Zeitschichten wachsen dem Gebäude gewisser-
maßen zu. 

In diesem Zusammenhang steht auch das Problem des 
schleichenden Bedeutungsverlustes, der beispielsweise 
eine zentrale Rolle in der Diskussion um das Metropol-
Lichtspieltheater in Bonn gespielt hat. Das Oberverwal-
tungsgericht Münster hatte 2008 diesem Denkmal die 
Denkmalqualität abgesprochen (vgl. OVG NRW, Urteil 
vom 26.08.2008 – 10 A 3250/07). Die Historie hierzu 
ist umfassend unter bei Wikipedia dargestellt (Stichwort
suche „Metropol (Bonn)“ unter www.wikipedia.de). 

Die erforderliche Originalität fehlt bei einem insgesamt 
rekonstruierten Gebäude zu diesem Entstehungszeitpunkt, 
und besitzt damit keinen Denkmalwert. Sofern diese Re-
konstruktion selbst aber in der Vergangenheit stattgefun-
den hat, sodass sie heute eine rekonstruierende Bauleistung 
„aus vergangener Zeit“ darstellen kann, kommt für sie als 
Rekonstruktionsprojekt durchaus ein „neuer Denkmal-
wert“ infrage (Beispiel Knochenhaueramtshaus in Hildes-
heim). 

http://www.wikipedia.de
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Schließlich wird im Rahmen des öffentlichen Erhaltungs
interesses die Frage diskutiert, auf wessen Maßstab es bei 
der Bewertung der verschiedenen Denkmalkategorien an-
kommt. Auch hier kann auf die Zusammenfassung bei 
Viebrock/Davydov, 2018 (Teil B, § 2, Rn. 46), und die dort 
aufgeführten zahlreichen Nachweise verwiesen werden. Im 
Ergebnis ist festzuhalten, dass es hierbei auf den Wissens- 
und Erkenntnisstand sachverständiger Kreise ankommt 
bzw. eines sachverständigen Betrachters, dessen Maßstab 
von einem breiten Kreis von Sachverständigen getragen 
wird. Dieses Fachwissen wird regelmäßig von der staatli-
chen Denkmalfachbehörde in sachgerechter Weise vermit-
telt, so die Rechtsprechung. In der forensischen Praxis hat 
eine andere, abweichende Meinung eines Beteiligten in der 
Regel nicht zu einer zusätzlichen Beweiserhebung durch 
ein Sachverständigengutachten geführt. Insgesamt ist je-
doch festzustellen, dass aus den zahlreichen gerichtlichen 
Aussagen hierzu eine allgemeine einheitliche Beurteilung 
nicht herauszulesen ist. 

1.3.1.4	 Publizitätsformen und Rechtsschutz

In der überwiegenden Zahl der Bundesländer gilt (mittler-
weile) ein sog. nachrichtliches Denkmalverzeichnis. Das 
heißt, eine Sache ist Kulturdenkmal, sobald sie die dazu in 
§ 2 Abs. 1 HDSchG festgelegten Kriterien erfüllt. Sie ist 
somit aus sich heraus Kulturdenkmal (daher der Begriff 
„ipso iure“). Es bedarf nicht eines zusätzlichen formalen 
Akts der Eintragung in das Denkmalverzeichnis, damit der 
Sache Denkmalwert zukommt. Die bekannten Kulturdenk-
mäler werden daher nachrichtlich in das Denkmalverzeich-
nis eingetragen, der Denkmalwert hängt nicht von der Ein-
tragung ab. 

Die zweite Art der Denkmalausweisung, die nur noch 
in wenigen Ländern gilt (Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg zum Teil, Bremen), ist die mit der konstitu
tiven Unterschutzstellung (sog. Ausweisungsprinzip). Jede 
Denkmalausweisung wird in die Form eines Verwaltungs-
aktes (§ 35 Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVfG]) ein-
schließlich Begründung gekleidet, und den Eigentümern 
förmlich zugestellt. Da Widersprüche und Anfechtungskla-
gen hiergegen aufschiebende Wirkung besitzen (§ 80 Abs. 1 
Verwaltungsgerichtsordnung [VwGO]), kann es unter Um-
ständen Jahre dauern, bis ein solches umstrittenes Denkmal 
endgültig und bestandskräftig in das konstitutive Denkmal-
buch eingetragen ist, wenn und soweit die Rechtsmittel 
dagegen erfolglos geblieben sind. 

Die Kundgebung der Denkmaleigenschaft ist eine selbst-
verständliche, verfassungsrechtlich gebotene Anforderung 
an die Denkmalerfassung und -ausweisung auch in den 
Fällen der nachrichtlichen Denkmalverzeichnisse. 

Dass die Denkmaleigenschaft dort nicht in der Form eines 
Verwaltungsaktes kundgetan wird, hat für die Eigentümer 
aber keine nachteiligen Wirkungen hinsichtlich des 
Rechtsschutzes. Die Eigentümer können ohne die Gefahr 
einer Fristversäumnis auch noch längere Zeit nach der 
Kundgabe der Denkmaleigenschaft Feststellungsklage 
nach § 43 VwGO zum Verwaltungsgericht erheben mit 
dem Antrag, dass festgestellt werde, dass dem Objekt XY 
keine Denkmaleigenschaft zukommt. Ein Vorverfahren ist 
hierfür nicht erforderlich. 

1.3.2	 Erhaltungspflicht und ihre Durchsetzung

Die Erhaltungspflicht der Eigentümer, der dinglichen Be-
rechtigten und sonstigen Verfügungsberechtigten ist 
grundlegende Gesetzespflicht. Von ihr hängen alle weite-
ren Pflichten und Gebote des einschlägigen Gesetzes ab. Sie 
nimmt daher in dem Regelungspflichtenheft eines jeglichen 
Gesetzes direkt nach den Regelungen zum Denkmalbegriff 
den zweiten Rang ein: 

	● Baden-Württemberg: §§ 6, 7 Abs. 1 DSchG BW
	● Bayern: Artikel 4 BayDSchG
	● Berlin: § 8 DSchG Bln
	● Brandenburg: §§ 7, 8 BbgDSchG
	● Bremen: §§ 9, 12 BremDSchG
	● Hamburg: § 7 SchG Hmb
	● Hessen: §§ 13, 14 HDSchG
	● Mecklenburg-Vorpommern: §§ 6, 20 DSchG M-V
	● Niedersachsen: §§ 6, 23 Abs. 1 NDSchG
	● Nordrhein-Westfalen: § 7 DSchG NRW
	● Rheinland-Pfalz: §§ 2, 14 Abs. 2 und 3 DSchG RP
	● Saarland: §§ 5, 23 DSchG SL
	● Sachsen: §§ 8, 11 Abs. 1 SächsDSchG
	● Sachsen-Anhalt: § 9 Abs. 2 und 6 DSchG ST
	● Schleswig-Holstein: §§ 16, 17 Abs. 2 DSchG SH
	● Thüringen: §§ 7, 11 ThürDSchG

Die Erhaltungspflicht richtet sich gleichermaßen an Eigen-
tümer, Besitzer und sonstige Unterhaltungsverpflichtete 
(z. B. Nießbraucher, Erbbauberechtigte, Träger öffentlicher 
Baulasten). Mehrere Verpflichtete (z. B. Eigentümer und 
Mieter) sind nebeneinander (kumulativ) verantwortlich, 
haften also alle. Der Umfang ihrer (individuellen) Rechts-
pflichten richtet sich nach der Zumutbarkeit und wird 
insofern auch von dem privatrechtlichen (internen) Rechts-
verhältnis zwischen mehreren Verpflichteten mitbestimmt. 

Häufig muss aber festgestellt werden, dass Kulturdenkmäler 
gegen die Pflicht zur Erhaltung nicht gepflegt werden, wie 
es vernünftige, kaufmännisch denkende Eigentümer tun 
würden. Die Gründe hierfür sind natürlich vielfältig. Des-
interesse, fehlende Geldmittel, Belegenheit und Substanz-
defekte: Oftmals erreichen solche Objekte aus diesen Grün-
den einen Zustand, bei dem eine Gefährdung und ein 
unmittelbar drohender Substanzverlust anzunehmen ist. 
Würden die Denkmalschutzgesetze hierfür nicht Abhilfe 
vorsehen, wären sie nutzlos. In der Tat findet sich in allen 
Denkmalschutzgesetzen eine Ermächtigung für die Schutz-
behörde (zumeist die Untere Denkmalschutzbehörde), 
hiergegen mit einem Kanon von Maßnahmen anzugehen. 

Um es vorwegzunehmen: Die Durchsetzung einer Erhal-
tung gegen den Willen von Denkmaleigentümern im Sinne 
einer „Zwangsrestaurierung“ gibt es nicht und ist den 
Denkmalschutzgesetzen fremd. 

Die gesetzlichen Ermächtigungen gehen demnach allesamt 
dahin, den Verpflichteten im Gefährdungs- oder drohen-
den Verlustfall genau aufgeben zu können, welche Maß-
nahmen innerhalb einer bestimmten Frist zur Abwendung 
dieser – absichtlich herbeigeführten oder zufällig geschehe-
nen – Gefahren durchzuführen sind. Diese Verpflichtungen 
werden wegen der Eilbedürftigkeit zumeist mit Sofortvoll-
zug versehen (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO) und müssen eine 
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ungefähre Kostenhöhe angeben, die diese Maßnahmen 
schätzungsweise verursachen werden. 

Sind bereits Schädigungen eingetreten und ist der baldige 
Verlust eines Kulturdenkmals zu befürchten, sehen die Ge-
setze eine weitere Stufe vor: die Selbstdurchführung der 
Maßnahme. Des geschieht dann, wenn Maßnahmen der 
ersten Stufe erfolglos waren oder wenn ein Objekt aus an-
deren Gründen bald dem Untergang geweiht sein könnte. 
Die Rechtsgrundlage hierfür sieht dann vor, dass die Untere 
Denkmalschutzbehörde gewissermaßen im Selbsteintritt 
die genau bezeichneten Maßnahmen auf eigene Kosten 
durchführen lassen kann. Auch hier ist im Vorfeld eine 
Anhörung der Verpflichteten nach § 28 VwVfG durchzu-
führen und die Verwaltungsbehörden können sich nur im 
Rahmen des Zumutbaren die Kosten per Verfügung von 
den Verpflichteten zurückholen. Eine Duldungsverpflich-
tung gegenüber den Eigentümern und Verpflichteten ist 
vor der Maßnahme auszusprechen. 

1.3.3	 Genehmigungspflichten

Gemäß den meisten Denkmalschutzgesetzen besteht die 
primäre Verpflichtung der Eigentümer darin, ihre Denk-
mäler zu erhalten und zu pflegen (vgl. Kapitel 1.3.2). Eine 
eng damit verknüpfte sekundäre Verpflichtung ist die Ein-
holung einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis oder 
Genehmigung für jegliche Maßnahmen, insbesondere für 
Veränderungen und Beseitigungen. Diese Erlaubnispflich-
ten gelten nach allgemeiner Auffassung als Veränderungs-
verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Eine Maßnahme, die der 
Genehmigungspflicht unterliegt, ist bis zur behördlichen 
Zulassung unzulässig. Ziel des Genehmigungsvorbehalts 
ist es, den Behörden eine präventive Kontrolle im Hinblick 
auf die Denkmalverträglichkeit eines Vorhabens zu ermög-
lichen. 

Die Prüfung eines Vorhabens aus denkmalrechtlicher Sicht 
umfasst 3 Aspekte:

	● den formellen Aspekt des Verfahrens (Inhalt dieses Kapi-
tels), 

	● den inhaltlichen Aspekt eines fachgerechten Umgangs 
mit dem Denkmal, 

	● die Grenzen der Erhaltungspflicht, insbesondere im Hin-
blick auf die Zumutbarkeit. 

1.3.3.1	 Voraussetzungen, Genehmigungsbedürftigkeit

Für die notwendigen behördlichen Gestattungen verwen-
den die Denkmalschutzgesetze die Begriffe Erlaubnis, Ge-
nehmigung und Befreiung synonym. Grundsätzlich dürfen 
Denkmäler nur mit Genehmigung der zuständigen Denk-
malschutzbehörde

	● verändert, 
	● ganz oder teilweise beseitigt, 
	● vom Standort entfernt, 
	● instand gesetzt, 
	● wiederhergestellt, 
	● in der Nutzung verändert, 
	● mit Werbeanlagen versehen 

oder in deren Umgebung Veränderungen durchgeführt 
werden. 

Gesamtanlagen, Ensembles oder Gruppen baulicher Anla-
gen besitzen häufig eine eigene Genehmigungsvorausset-
zung. Nach der zumeist anzutreffenden Formulierung dür-
fen Veränderungen an Objekten in diesen Bereichen dann 
durchgeführt werden, wenn sie entweder nur vorüberge-
hend sind oder nur unerhebliche Beeinträchtigungen der 
Gesamtanlage – und nicht etwa auf das einzelne vorliegen-
de Objekt – bewirken. 

Zusätzlich gibt es in den meisten Denkmalschutzgesetzen 
eigenständige Genehmigungstatbestände für Bodendenk-
mäler. 

Veränderung

Die Genehmigungspflicht für Veränderungen ist ein 
grundlegender Tatbestand, da die unveränderte Erhaltung 
als oberstes Ziel der Denkmalverträglichkeit gilt (vgl. z. B. 
Artikel 6 Abs. 2 Satz 1 BayDSchG). Praxis und Rechtspre-
chung interpretieren den Begriff der Veränderung weit, wie 
z. B. die Wiederaufforstung eines Grundstücks oder die 
Neutünchung in gleicher Farbe. Nur § 13 DSchG RP stellt 
Veränderungen nicht generell unter Genehmigungsvorbe-
halt, hier sind Instandsetzungsmaßnahmen lediglich anzu-
zeigen. In Sachsen wurde nach der Hochwasserkatastrophe 
2002 ein Anzeigeverfahren für Schadensbeseitigungen und 
geringfügige Veränderungen eingeführt (vgl. § 12 Abs. 1 
Satz 2 SächsDSchG). Veränderungen im Ensemble und in 
der Umgebung eines Kulturdenkmals unterliegen oft einer 
eigenen Genehmigungspflicht (vgl. z. B. § 18 Abs. 2 und 4 
HDSchG). 

Beseitigung

Abbruch und Zerstörung, einschließlich teilweiser Zerstö-
rungen von Bodendenkmälern, sind genehmigungspflich-
tig. Bei Zerstörung von Denkmälern kann die Zuständig-
keit zu einer Oberen Denkmalschutzbehörde wechseln (vgl. 
etwa § 14 Abs. 10 DSchG ST). 

Veränderung des Standorts

Translozierungen beeinflussen sowohl die Substanz als 
auch die Belegenheit des Denkmals eklatant bzw. heben 
diese auf. Bau- und Bodendenkmäler sollen möglichst un-
verändert in situ verbleiben, da auch der Ort so gut wie 
immer entscheidend für die Denkmalaussage als auch für 
den Denkmalwert ist (vgl. etwa § 8 Abs. 1 Nr. 3 DSchG BW). 

Instandsetzung

Auch Instandsetzungsmaßnahmen, die über reine Instand-
haltungen hinausgehen, sind genehmigungspflichtig. Putz-
ausbesserungen und Anstriche an historischen Bauteilen 
zählen dazu. Die Genehmigung soll die Denkmalverträg-
lichkeit sicherstellen. 

Wiederherstellung

Zwischen der Wiederherstellung nach Zerstörung und der 
Wiederherstellung nach rechtswidrigen Veränderungen 
wird unterschieden. Viele Gesetze verlangen dafür eine 
denkmalrechtliche Genehmigung, etwa für Teilwiederher-
stellungen. 


